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Es gibt wohl niemanden, der diesen Satz 
nicht für richtig hält. Eine Gesellschaft 
ist gut beraten, ihre Kinder und Jugend-
lichen bestmöglich zu unterstützen, zu 
fördern und zu betreuen. Die Gemein-
den leisten in diesem Bereich Groß-
artiges und sie leisten immer mehr. 
Tatsächlich steigen die Anforderun-
gen exponentiell. Gratiskindergarten, 
verpflichtendes Kindergartenjahr, Dis-
kussion über ein zweites verpflichten-
des Kindergartenjahr, Überlegungen, 
einen Rechtsanspruch auf einen Kin-
derbetreuungsplatz einzuführen, ve-
hemente Forderungen im Zusammen-
hang mit Vereinbarkeit von Familie und  
Beruf usw usf prägen die aktuelle Situ-
ation.

Die Gemeinden Oberösterreichs stel-
len sich diesen Herausforderungen. Sie 
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orientieren sich dabei am konkreten 
Bedarf und den finanziellen Möglich-
keiten, nach dem Motto „Maßanzug“ 
statt „Rasenmäher“. Sie verbitten sich 
– von welcher Seite immer – überzoge-
ne oder unrealistische Vorgaben und 
theoretische Bewertungen von dritter 
Seite, meist von Personen bzw Institu-
tionen, die noch nie Kinderbetreuung 
in der Praxis organisiert und angebo-
ten haben.

Ihr 

Mag. Franz Flotzinger
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niemals vergessen

Oberösterreich stellt sich immer 
wieder dem schweren Erbe, das der 
NS-Terror hinterlassen hat.

„Die Tatsache, dass Oberösterreich ein 
Tatort war und auch Oberösterreicher 
unter den Tätern waren, verpflichtet 
uns“, so der Landeshauptmann. Die 
persönliche Schuld hätten die Täter 
zwar mit ins Grab genommen. Die Fol-
gen ihrer Schuld, die die Grundlagen 
menschlicher Sittlichkeit zutiefst er-
schüttert haben, seien für uns Nachge-
borene Auftrag und Verantwortung.

Stellvertretend dafür nennt Stelzer 
Schloss Hartheim, den Schauplatz von 
30.000 Euthanasiemorden, der sehr 

bewusst als Lern- und Gedenkort kon-
zipiert wurde. 

„Lern- und Gedenkort deshalb, weil 
Gedenken nur dann in die Zukunft 
weist, wenn es mit dem Anspruch des 
Lernens verbunden ist. Ganz entschei-
dend ist für mich in diesem Zusam-
menhang, dass über 50 % der Besucher 
von Schloss Hartheim junge Menschen 
zwischen 14 und 18 Jahren sind. Da-
mit wird deutlich, dass der Lern- und 
Gedenkort Schloss Harteim als außer-
schulischer Lernort gut etabliert wer-
den konnte. 
Diese Erinnerungskultur ist ein wich-
tiges Stück Zukunftssicherung. Ge-
rade junge Menschen müssen die 

Wahrheit über die Vergangenheit  
kennen. Denn wenn sie die Wahr- 
heit in vollem Umfang kennen, werden  
sie denen entschieden widersprechen, 
die die Tatsachen leugnen oder ver- 
fälschen. Sie werden denjenigen  
entgegentreten, die nicht begreifen 
wollen, die die Toten missachten und 
die Überlebenden beleidigen“, erklärt 
Stelzer.

Foto: Land OÖ/Schauer

das war die 20. europatagung der oö Gemeinden

am freitag, 12. mai 2017, fand die 
inzwischen schon traditionelle Euro-
patagung der oö Gemeinden in hai-
bach im mühlkreis statt. 

Zur 20. Auflage der Veranstaltung durf-
ten wir viele Ehrengäste begrüßen. 
Ganz besonders freuten wir uns über 
den Besuch des seinerzeitigen Initi-
ators der Europatagung – den Ehren-
präsidenten des Oberösterreichischen 
Gemeindebundes Bgm aD Günther 
Pumberger. Auch den früheren Di-
rektor, Univ.-Prof. Dr. Hans Neuhofer, 
durften wir als Stammgast unserer 
Tagung begrüßen. Da der OÖ Gemein-
debund mittlerweile schon seit vielen 
Jahren eine Partnerschaft mit dem 
Südböhmischen Städte- und Gemein-
debund, SMOJK, pflegt, besuchte auch 
deren Präsident, Bgm Ing Jiri Fiser, ge-
meinsam mit seinem Geschäftsführer, 
Ing. Miroslav Benes, unsere Tagung. 
Als weitere Ehrengäste durften wir die 
Abgeordneten zum OÖ Landtag, Bgm 
DI Josef Rathgeb und Michael Gruber, 
sowie den Bezirkshauptmann von Ur-
fahr-Umgebung, Dr. Paul Gruber, be-
grüßen.

Univ.-Prof. Hubert Isak von der Uni-
versität Graz referierte zum Thema 
„Rechtliche Rahmenbedingungen der 
EU-Flüchtlingspolitik im Spannungs-

verhältnis zu ihren Mitgliedstaaten“ 
und gab mit seinen fundierten Aus-
führungen einen Überblick darüber, 
welche Handlungsmöglichkeiten die 
Union bei der Bewältigung der Flücht-
lingskrise hatte bzw hat und wo die 
aktuellen rechtspolitischen Problem-
felder liegen.

Mag. Daniela Fraiß vom Brüsselbüro 
des Österreichischen Gemeindebun-
des berichtete über „Neue Entwicklun-
gen in der Flüchtlings- und Migrations-
politik“ und stellte insbesondere die 
Inhalte des aktuellen Asylpakets näher 
dar.

Dr. Renate Müller, Leiterin der Integra-
tionsstelle Oberösterreich, informierte 
über Möglichkeiten der „Integration 
vor Ort“ und stellte die Aktivitäten der 
Integrationsstelle sowie laufende Inte-
grationsprojekte vor.

Wir bedanken uns bei allen Referenten 
für ihre fundierten und interessanten 
Vorträge sowie bei allen Besucherin-
nen und Besuchern für ihre Teilnahme 
an unserer 20. Europatagung!Univ.-Prof. Hubert Isak
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Seit Einführung des beitragsfreien Kin-
dergartens sind für Oberösterreichs 
Gemeinden die Aufwendungen für die 
Kinderbetreuung stärker gestiegen als 
zB im Sozial- und Gesundheitsbereich. 
Kritisch darf und kann man hinterfra-
gen, ob die seinerzeitigen Versprechen 
der Landespolitik halten. Leider nicht. 
Obwohl das Land OÖ inzwischen 227 
Mio Euro für die Kinderbetreuung auf-
wendet, sind die Kostensteigerungen 
bei den Gemeinden Jahr für Jahr höher 
als die Zuwendungen des Landes dafür 
steigen. 

Der Ausbau der institutionellen Kin-
derbetreuung schreitet rasch voran. 
Nahezu alle 3- bis 6- jährigen Kinder in 
Oberösterreich besuchen den Kinder-
garten.  Im Alter von 0 bis 2 Jahren liegt 
die Betreuungsquote bei 15,4 % (2009: 
9,4 %). In den Ausbau des Angebots 
für unter 3-Jährige wird derzeit kräftig 
investiert. 

Bauoffensive bei Kinderbetreuungs-
einrichtungen läuft auf Hochtouren
 
Aktuell befinden sich in den Gemein-
den 277 Kindergarten-Projekte mit 
Kosten von 93 Mio Euro, im oö Krabbel-
stubenbau-Finanzierungsprogramm 
136 Projekte mit Kosten von 40,6 Mio 
Euro und im Hortbau-Finanzierungs-
programm 38 Projekte mit Kosten von 
17 Mio Euro. Das ist ein Gesamtinves-
titionsvolumen von über 150 Mio Euro. 
Das ist die größte Ausbauoffensive der 
Kinderbetreuung, die es je in Oberös-
terreich gegeben hat.

Dennoch soll für die Eltern auch in Zu-
kunft der Grundsatz der Wahlfreiheit 
gelten. Ziel der Gemeinden muss es 
sein, den Bedarf zu decken. Nicht die 
Politik und auch nicht die Arbeiterkam-
mer haben über die Erreichung von 
Quoten zu befinden, sondern es ist 
entscheidend, ob die Eltern mit dem 
Angebot zufrieden sind. Bei der letzten 
großen Elternbefragung im Jahr 2013 
waren 93 Prozent der befragten El-
tern mit dem Angebot zufrieden. Es ist 

LAbg. Bgm. Hans Hingsamer
Präsident des OÖ Gemeindebundes

das Bestreben der Gemeinden, diesen 
Wert nochmals zu steigern. Zwangs-
verpflichtungen sind allerdings fehl am 
Platz. 

Gemeinden arbeiten an überregio-
nalen Kooperationen, um zB auch im 
Sommer eine Betreuung anbieten zu 
können oder auch die Betreuung für 
die unter 3-Jährigen zu ermöglichen. 
Gemeindeübergreifend kann im Som-
mer der Bedarf ordentlich abgedeckt 
werden. Hier gibt es auch immer mehr 
Gemeinden, die sich im Interesse der 
Familien zusammentun und flexibel 
agieren! Zusammenarbeit ist ein Gebot 
der Stunde. Ergänzend zum institutio-
nellen Angebot fördern und unter-
stützen die Gemeinden die Betreuung 
durch Tagesmütter/Tageseltern. Inzwi-
schen für viele Kinder ein dem Bedarf 
angepasstes Zusatzangebot, das auch 
gerne angenommen wird. Auch da 
steht die Entscheidungsfreiheit der El-
tern im Vordergrund.  

Die Familie ist der Kitt unserer Ge-
sellschaft. Eltern tragen Verantwor-
tung für ihre Kinder. Gemeinden wol-
len dabei bestmöglich unterstützen 
und ein gutes Betreuungsangebot zur 
Verfügung stellen. Im Sinne eines regi-
onal bedarfsgerechten Betreuungsan-
gebotes sind hier keine statistischen 
Quoten maßgeblich, sondern vor allem 
der Bedarf der Eltern der regional un-
terschiedlich ist! Daran orientieren sich 
die Gemeinden. Auch daran, dass die 
Öffnungszeiten an den Bedarf ange-
passt werden.  

Die Zahl der Krabbelstubengruppen ist 
allein vom Vorjahr von 471 Gruppen 
auf jetzt 524 Gruppen gestiegen und 
90 Gruppen befinden sich im Baupro-
gramm. Auch da eine beachtliche Leis-
tung der Gemeinden. 

Herausstreichen darf ich auch die Qua-
lität der Betreuung. 98 % der Befragten 
beurteilen die Betreuung durch die Pä-
dagoginnen und Pädagogen als sehr 
gut bzw gut. Ein modernes Dienstrecht 
sichert die Qualität der Kinderbetreu-

Gemeinden investieren stark in den  
Ausbau der Kinderbetreuung

„Mehr Gerechtigkeit  
bei der Mittelzuteilung  
muss im Vordergrund  
stehen.“

ung. Mit dem neuen Dienstrecht für 
Kindergarten-, Hort- und Krabbelstu-
ben-Pädagog(inn)en wurde ein attrak-
tives, modernes Entlohnungsschema 
entwickelt.

Was sich die Gemeinden ebenso wie 
die in den Einrichtungen beschäftigten 
Pädagoginnen und Pädagogen jedoch 
wünschen, ist eine Entbürokratisierung 
bei der Errichtung und dem Betrieb der 
Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Entschieden abgelehnt wird die Vorla-
ge des Finanzministeriums für die Ver-
teilung der Mittel nach dem Prinzip der 
Aufgabenorientierung. Nicht die Auf-
gabenorientierung an sich ist schlecht, 
sondern die massive Bevorzugung  
Wiens und weniger anderer großer 
Städte. Mehr Gerechtigkeit bei der 
Mittelzuteilung muss im Vorder-
grund stehen. 
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Wir müssen überlegen,  
was die Kommunen brauchen 

Interview mit landesrätin  
mag. christine haberlander

OÖGZ:
Zuerst herzliche Gratulation zur neuen 
Funktion. Wie geht es Ihnen nach den ers-
ten Wochen im Amt?

Landesrätin: 
Es ist sehr spannend. Ich habe sehr 
abwechslungsreiche und dynamische 
Ressorts. Das heißt, jeder Tag ist an-
ders und mit anderen Herausforde-
rungen gepaart. Mir ist es wichtig, dass 
ich nicht nur im Büro in Linz bin, son-
dern ich bin auch jeden Tag in Ober-
österreich unterwegs: In Kindergärten, 
in Schulen, Krankenhäusern oder im 
Gespräch mit Eltern- oder Schüler-
vertretern. Um zu erfahren, wo der 
Schuh drückt, fahre ich zur Zeit durch 
ganz Oberösterreich. Das ist sehr auf-
regend und auch schön, wenn ich mit 
den Menschen ins Gespräch kommen 
kann.

OÖGZ:
Sie sind für Bildung, Gesundheit und 
Frauen zuständig. Zukunftsressorts?

Landesrätin: 
Ich bin für Bildung bis zum 18. Lebens-
jahr zuständig, dazu zählt auch die 
Kinderbetreuung. Ich bin davon über-
zeugt, dass meine Ressorts Zukunfts-
ressorts sind, weil es um die Menschen 
geht und wir tagtäglich, zB im Kran-
kenhaus durch die Behandlung, etwas 
verändern und das Morgen gestalten 
– das gilt auch im Bildungs- und Frau-
enbereich. In diesem Bereich gestalten 
wir also wirklich spürbar die Zukunft, 
indem wir die Menschen begleiten dür-
fen. Jede Maßnahme, die hier gesetzt 
wird, hat Auswirkungen. Im besten Fall 
gleich oder morgen. Ich denke da zum 
Beispiel an das Thema Bewegung: Eine 
Verankerung des Themas Prävention 
in den Schulen schon in jungen Jah-
ren hat längerfristige Auswirkungen 
wie weniger zuckerkranke Erwachse-
ne oder weniger ältere Menschen mit 
Rheuma. 

OÖGZ:
Die Gemeinden leiden unter den hohen 
Steigerungsraten im zweistelligen Pro- 
zentbereich bei den Krankenanstaltsbei-
trägen. Können Sie uns in diesem Bereich 
für die Zukunft Hoffnung machen, dass 
es zu einer Verbesserung der Situation 
kommen wird?

Landesrätin: 
Woran wir im Gesundheitsbereich 
intensiv arbeiten, und das auch für 
die Gemeinden auf unterschiedli-
chen Ebenen positive Auswirkungen 
hat, ist, dass wir die Zusammenarbeit 
zwischen allen Partnern im Gesund-
heitswesen intensivieren und noch 
mehr verstärken. Das heißt, zwischen 
dem niedergelassenen Bereich, zwi-
schen den Allgemeinmedizinern, den 
Fachärzten und dem Krankenhaus. 
Wenn wir es schaffen, dass die Pati-
entin bzw der Patient so schnell wie 
möglich an der richtigen Stelle behan-
delt wird und nicht durch das System 
fehlgeleitet wird, dann reduziert das 
langfristig Kosten. Da sind zB die Pri-
märversorgungseinheiten für die Ge-
meinden, aber auch für das Kranken-
haus eine interessante Entwicklung, 
weil man  die hausärztliche Versorgung 
vor Ort sichert und ergänzt. Auch für 
die Krankenhäuser ist das positiv, weil 
die Primärversorgungseinheiten die 
Ambulanzen entlasten können, was 
dann natürlich auch finanzielle Auswir-
kungen hat. 

OÖGZ:
Sind zur Primärversorgung weitere Pro-
jekte in der Pipeline?

Landesrätin: 
Enns ist schon angelaufen, in Haslach 
hatten wir den Spatenstich. Ich gehe 
davon aus, dass das letztgenannte 
Zentrum im kommenden Jahr starten 
wird. Und ich bin in Gesprächen mit 
der Gebietskrankenkasse, was weitere 
Standorte betrifft. Wir wollen in Ober-
österreich gemeinsam noch weitere 
Pilotprojekte anbieten. Diese sind eine 
Ergänzung zur hausärztlichen Versor-
gung. Wir schauen uns an, wie der 

Bedarf ist und wie das Angebot  an-
genommen wird. Dementsprechend 
suchen wir auch gemeinsam die Ge-
meinden, bei denen der Standort für 
eine Primärversorgungseinheit passt 
– vor allem nur in Abstimmung mit der 
Ärzteschaft. 

OÖGZ:
Ein Bereich, dessen Finanzierung den 
Kommunen zunehmend Schwierigkeiten 
bereitet, ist die Kinderbetreuung. Wie se-
hen Sie hier die zukünftige Entwicklung, 
gerade vor dem Hintergrund des FAG 
2017 und den Plänen eines zweiten ver-
pflichtenden Kindergartenjahres?

Landesrätin: 
Wir hatten gerade erst eine Presse-
konferenz zum aktuellen Stand der 
Kinderbetreuung in Oberösterreich. 
Wir investieren jährlich über 200 Mil-
lionen Euro in die Kinderbetreuung. 
Dieser Betrag erhöht sich jährlich, was 
bedeutet, dass ein enormer Bedarf be-
steht, der auch weiter wächst. Durch 
Feedback aus Gesprächen habe ich 
erfahren, dass gerade eine Flexibilisie-
rung des Angebots notwendig ist, zB 
bei den Sommeröffnungszeiten und 
der Betreuung der unter 3-Jährigen. 
Aus vielen Gesprächen in den ersten 
Wochen habe ich mitgenommen, dass 
wir hier noch weiter arbeiten müssen. 
Jetzt weiß ich natürlich: Das eine ist der 
Wunsch nach Flexibilisierung, das an-
dere sind die finanziellen Gegebenhei-
ten und das dritte sind die Arbeitsbe-
dingungen der Pädagog(inn)en in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir 
müssen schauen, dass auch für die-
se die Rahmenbedingungen passen. 
Derzeit ist eine oberösterreichweite 
Befragung geplant, insbesondere auch 

Foto: Hermann Wakolbinger
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der Eltern, damit man sagen kann, was 
braucht es in puncto Angeboten. Ich 
möchte das auf eine valide Datenba-
sis stellen. So soll festgestellt werden, 
wo ist der Bedarf, regionsspezifisch, 
denn es wird sich in Oberösterreich 
unterschiedlich gestalten. Und dann 
ist zu überlegen, in welche Richtung es 
geht. Es hat für mich schon einen ge-
wissen Charme, wenn sich Regionen 
gemeinsam überlegen, wie man einen 
Bedarf deckt. Ich bin auf jeden Fall 
für alle Ideen offen und gesprächsbe-
reit. Wir  müssen uns überlegen, was 
brauchen die Eltern, was brauchen 
die Kommunen und was brauchen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und 
da müssen wir für alle einen zufrieden-
stellenden Weg finden. 

OÖGZ:
Welche Akzente möchten Sie als Frauen-
landesrätin setzen?

Landesrätin: 
„Starke Frauen, starkes Land“, heißt 
das Motto. Ich möchte Frauen noch 
mehr in den Vordergrund stellen, sie 
vor den Vorhang holen. Dabei sind mir 
ein paar Dinge besonders wichtig: Es 
gibt nicht das eine Frauenbild, sondern 
jede Frau ist einzigartig! Das will ich 
schon bei Schülerinnen verankern, in-
dem wir einen Schwerpunkt auf Frau-
engesundheit, Prävention, aber auch 
Bildungschancen setzen. Ich möchte 
den Bereich Frauen und Bildung noch 
mehr vernetzen, denn gerade wenn 
man die jungen Mädchen erreichen 
will und sie in ihrem Werdegang zu 
selbstbewussten, bildungshungrigen 

Damen begleitet, entsteht eine neue 
Frauengeneration, die hoffentlich 
auch mutiger Führungsfunktionen in 
Anspruch nimmt und sich auch in der 
Technik zu Hause fühlt. Ein wichtiges 
Thema ist zudem die Flexibilisierung 
der Kinderbetreuungszeiten. Das ist 
für die Mütter ein ganz starkes Thema, 
damit müssen wir uns auseinanderset-
zen. Was mich dabei begeistert, ist das 
Ineinanderspielen der Ressorts, die ich 
alle drei in möglichst vielen Punkten 
verknüpfen will.

OÖGZ:
Jetzt zu einer ganz allgemeinen Frage. Sie 
gehören der jungen Politikergeneration 
an. Ein schweres Erbe?

Landesrätin: 
Im Gegenteil. Wir können völlig frei 
agieren und haben keinen Rucksack, 
sondern können unsere Ideen neu um-
setzen und haben einen neuen Zugang 
zur Thematik. Ich sehe es als Chance, 
die die Jungen in der Politik haben. Vie-
le kommen mit einem neuen Blickwin-
kel und gehen vielleicht mutiger an die 
Dinge heran. 

OÖGZ:
Eigentlich kein Grund für Politikverdros-
senheit – ganz im Gegenteil, oder?

Landesrätin: 
Die neue Zeit mit Thomas Stelzer hat in 
den letzten Wochen spürbar einen Auf-
schwung mit sich gebracht. Ich glaube 
aber dennoch, dass wir das Thema Po-
litikverdrossenheit ernst nehmen müs-
sen. Gerade auch im Bildungsbereich. 

Die entscheidenden Fragen sind: Wa-
rum interessieren sich die jungen Men-
schen nicht für Politik? Warum sind sie 
unzufrieden? Warum haben sie das 
Gefühl, es geht nichts weiter? Warum 
gibt es das Gefühl, dass die Politik an 
den Menschen vorbeiagiert? Das sind 
Themen, da dürfen wir uns nicht ver-
stecken, sondern da braucht es eine 
konkrete Auseinandersetzung. Auf die-
se Fragen muss man auch Antworten 
bieten. Ich bemühe mich darum, klar 
zu antworten und nicht herumzureden. 
Das ist vielleicht nicht immer schön, 
aber man weiß, woran man ist. Wichtig 
ist auch der persönliche Kontakt und 
das Zuhören. Das ist auch etwas, was 
die Politik wieder lernen muss. 

OÖGZ:
Zum Schluss eine persönliche Frage: Was 
mögen Sie an Ihrer Arbeit ganz besonders 
und was gar nicht?

Landesrätin: 
Jetzt nach vier Wochen habe ich noch 
gar nichts, das mir keinen Spaß macht. 
Ein Thema ist natürlich, dass die Zeit 
für Privates weniger geworden ist. 
Aber ich habe Gott sei Dank eine ver-
ständnisvolle Familie und Freunde. Die 
schönen Sachen sind, dass ich einen 
super Job habe, aus meiner Sicht mit 
den tollsten Ressorts, den Zukunfts-
ressorts, wo man gestalten und Ober-
österreich zum Positiven weiterentwi-
ckeln kann.

OÖGZ:
Frau Landesrätin – vielen herzlichen 
Dank für das Interview.

Bundesländerübergreifender Gemeindeverband

Im Salzkammergut wurde der öster-
reichweit erste bundesländerüber-
greifende Gemeindeverband „INkOba 
Inneres Salzkammergut“ gegründet.

Sieben Gemeinden aus Oberöster-
reich und zwei aus Salzburg bündeln 
ihre Ressourcen für die gemeinsame 
Standortentwicklung und Betriebsan-
siedlung. Dazu haben Bad Ischl, Bad 
Goisern, Ebensee, Gosau, St. Wolfgang, 
Hallstatt und Obertraun auf oberöster-
reichischer sowie Strobl und St. Gilgen 

auf Salzburger Seite den österreich-
weit ersten bundesländerübergreifen-
den Gemeindeverband gegründet.

„Die Region macht damit einen ent-
scheidenden Schritt, um über Gemein-
de- und Bundeslandgrenzen hinweg 
optimale Rahmenbedingungen für die 
Ansiedlung und Erweiterung von Be-
trieben zu schaffen“, betonen der Salz-
burger Landeshauptmann Dr. Wilfried 
Haslauer und der oö Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Dr. Michael Strugl. 

„Der Verband INKOBA Inneres Salz-
kammergut steht für Sicherung und 
Weiterentwicklung bestehender Betrie-
be und Arbeitsplätze, Ansiedlung neuer 
Betriebe, Erweiterung des Arbeitsplatz-
angebotes, Wachstumschancen durch 
erhöhte Wirtschaftskraft in der Region, 
Verfügbarkeit von hochwertig erschlos-
senen Standorten oder Objekten in 
guten Lagen und mit guten Umfeld-
bedingungen sowie für Vermeidung 
von Nutzungskonflikten“, unterstreicht  
LH-Stv. Dr. Michael Strugl.
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oÖ energiebericht 2016

der aktuelle oberösterreichische 
Energiebericht liegt vor und stellt die 
Energiesituation und derzeitige Ener-
giestrategien in Oberösterreich vor.

„Die Energieversorgung in Oberöster-
reich basiert auf einem Mix von Ener-
gieträgern, der sich in den vergange-
nen Jahren insbesondere zulasten von 
Öl und zugunsten von erneuerbaren 
Energien verändert hat“, stellt Energie- 
referent Landeshauptmann-Stv. Dr. 
Michael Strugl zu den Ergebnissen des 
aktuellen oö Energieberichts fest: 
Etwa 23 % des Bruttoinlandsenergie-
verbrauchs werden mit Mineralöl,  

v. l.: DI Dr. Gerhard Dell, Energiebe- 
auftragter des Landes OÖ, und Energie-
referent Landeshauptmann-Stv.  
Dr. Michael Strugl 
 Foto: Land OÖ/Ernst Grilnberger

19 % mit Erdgas, 27 % mit Kohle und 
32 % mit erneuerbaren Energien ge-
deckt. Unter diesen ist die Biomasse 
der mengenmäßig bedeutendste Ener-
gieträger. Seit 2005 ist der erneuerba-
re Bruttoenergieverbrauch um ca 30 % 
gewachsen.

Im Bereich der Stromerzeugung ist 
Wasserkraft der wichtigste Energieträ-
ger. Am gesamten Wärmeverbrauch 
ist der erneuerbare Anteil in OÖ bei 
46 %, bei der Raumwärme über 60 %. 
Etwa 75 % des Stroms kommen aus 
erneuerbaren Quellen. Im Verkehrs-
sektor decken Biokraftstoffe etwa 8 % 

des Kraftstoffverbrauchs in OÖ ab, 500 
GWh an elektrischer Energie werden 
für Transportzwecke genutzt.

Oberösterreich ist zu etwa zwei Dritteln 
auf den Import von Energie angewie-
sen, jährlich werden 2 bis 3 Milliarden 
Euro für Energieimport ausgegeben 
und gehen der Volkswirtschaft verlo-
ren. Die inländische Energieerzeugung 
deckt etwa 100 PJ (1 Petajoule= 1015 J 
= 1.000 Terajoule), diese stammt über-
wiegend aus erneuerbarer Energie, 
deren Bedeutung in den vergangenen 
Jahren zugenommen hat.

Anders als in vergleichbaren Ländern 
ist der Bruttoinlands-Energieverbrauch 
in OÖ seit 2005 etwa konstant geblie-
ben, trotz deutlichem wirtschaftlichem 
Wachstum. Ursachen der Entkopplung 
von Wirtschaftswachstum und Ener-
gieverbrauch sind der technologische 
Fortschritt und die sparsamere und ef-
fizientere Energienutzung.

Die längerfristigen Entwicklungen sind 
gekennzeichnet durch:
• Sowohl der Endenergieverbrauch als 

auch der Bruttoenergieverbrauch 
sind seit 2005 etwa konstant geblie-
ben.

• Das Bruttoregionalprodukt (BRP) ist 
um 37 % gestiegen, das reale BRP 
um 13 %. Die Entkopplung des Wirt-
schaftswachstums vom Energiever-
brauch setzt sich weiter fort.

• Die Energieintensität ist um etwa  
11 % gesunken.

Grafiken: Land OÖ
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Bewusstseinskampagne „Rund Geht’s“:  
Abfälle sind wertvolle Rohstoffe

Endstation „mülltonne“? fehlsta-
tion: zug hält nicht – denn es geht 
rund!

Dass „Abfall“ keineswegs das Ende eines 
Weges ist, zeigt seit Mai 2017 eine bun-
desweite Imagekampagne der österrei-
chischen Abfallwirtschaft. Die Kampag-
ne unter dem Motto „Rund Geht’s“ führt 
vor Augen, dass Abfall oftmals Rohstoff 
für etwas Neues sein kann. Denn längst 
geht es in der Abfallwirtschaft nicht 
mehr nur darum, Müll zu beseitigen, 
vielmehr fungiert sie mittlerweile als 
Kreislaufwirtschaft.

Aus diesem Grund wurde mit allen 
wichtigen Akteuren der heimischen 
Abfallwirtschaft die neue Kampagne 
„Rund Geht’s“ entwickelt. Diese folgt 
den Spuren unserer Reste und holt die 
vielfältigen Kreisläufe vor den Vorhang: 
Wussten Sie, dass aus Altpapier neues 
Papier produziert wird? Wahrscheinlich 
schon. Aber wie sieht’s mit folgenden 

Beispielen aus: Aus Elektroaltgeräten 
werden wertvolle Metalle und sogar 
Gold und Silber für Schmuck gewon-
nen, Kunststoffverpackungen werden 
zu Gartenmöbeln oder Stöckel von High 
Heels, Eisen aus Autowracks findet sich 
in Windradstehern wieder und aus Alt-
reifen werden Gummimatten herge-
stellt! „Rund Geht’s“ zeigt anhand von 
diesen und anderen Good-Practice-Bei-
spielen sowie interessanten ReUse-Pro-
jekten, was mit den Resten des Alltags 
nach ihrer Entsorgung passiert.

Zielgruppe der Kampagne sind die 
Bürgerinnen und Bürger des Landes. 
Schließlich produzieren wir alle tagein 
tagaus Abfall. Das Hauptaugenmerk 
der Kampagne liegt darauf, das Be-
wusstsein für Abfall als Rohstoff in der 
Bevölkerung zu schärfen und diese für 
die Möglichkeiten in der Kreislaufwirt-
schaft zu begeistern. Etwa 90 Prozent 
der rund 800 gesammelten Tonnen an 
Altspeiseöl und Altspeisefett in Oberös-

terreich werden in den österreichischen 
Raffinerien zu Biodiesel verarbeitet. So 
fahren beispielsweise die öffentlichen 
Stadtbusse in Wels mit Biodiesel aus 
dem Altspeisefett.

▪ Medienwirksame Startaktion
Der Kampagnen-Auftakt in Linz fand 
am 29. Mai 2017 in der Linzer Innen-
stadt statt. Im Mittelpunkt der Start-
aktion stand die Wiederverwertung 
von Elektroaltgeräten für Schmuck. Zu 
diesem Anlass wurden Hochzeiten am 
Taubenmarkt, am Hauptplatz sowie in 
der Lentia City inszeniert. Diese ende-
ten zwar – wie echte Hochzeiten – mit 
der Übergabe eines Rings – jedoch wur-
de kein kleiner zarter Goldring an den 
Finger des Partners gesteckt, sondern 
eine Kette bestehend aus ausgedienten 
Handys wurde um den Hals gelegt.  

Weitere Informationen zur Kampagne fin-
den Sie unter www.rundgehts.at sowie auf 
www.facebook.com/rundgehts.
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Allianz des Hausverstandes schmieden

anfang mai gab es das erste offizi-
elle Treffen der beiden neuen lan-
deshauptleute von Oberösterreich 
und Niederösterreich, mag. Thomas 
Stelzer und mag. johanna mikl- 
leitner.

Sowohl Oberösterreich als auch Nie-
derösterreich seien starke und dynami-
sche Wirtschaftsräume, von denen der 
gesamte Standort Österreich profitiere. 
„Damit das auch in Zukunft so bleibt, 
müssen aber auch dringend notwen-
dige Infrastrukturprojekte rasch rea-
lisiert werden“, spricht Landeshaupt-
mann Stelzer auch den aus seiner  
Sicht längst fälligen und durch Verfah-
rensverschleppungen verzögerten Lin-
zer Westring an. „Klar ist, wir mischen 
uns nicht in die Gerichtsbarkeit ein.  
Wir müssen aber wieder Regulative 
schaffen, die es in Zukunft ermögli-
chen, große Infrastrukturprojekte um-
zusetzen, die wichtig für den Standort  
und für zusätzliche Arbeitsplätze sind. 
Und wenn Regionen wirtschaftlich 
wachsen wollen, dann ist auch eine 

gute internationale Anbindung ent-
scheidend“, ist auch die Landeshaupt-
frau von Niederösterreich überzeugt. 
Beide wollen hier eine Allianz des 
Hausverstandes schmieden, wenn es 
um Arbeitsplätze und Standortentwick-
lung geht.

Für beide Landeshauptleute ist ein 
moderner, aber auch starker Födera-
lismus nach wie vor ein Erfolgsmodell. 
„Wir sollten uns vom halbherzigen Fö-
deralismus endgültig verabschieden 
und die Kompetenzen zwischen den 
Gebietskörperschaften klarer regeln. 
Dafür sind wir zu haben und dafür 
werden wir unseren Hausverstand 
einsetzen“, so Stelzer und Mikl-Leitner 
unisono.

Da der Hausverstand nicht an den 
Grenzen endet, wollen die beiden  
auch weniger in Landesgrenzen und 
mehr in Lebensräumen denken, um 
etwa in den praktischen Alltagsfragen 
oder grundsätzlichen Versorgungsfra-
gen noch besser zu kooperieren. Hier 

sei etwa mit der Zusammenarbeit beim 
Ennshafen oder bei länderübergreifen-
den Kulturinitiativen in der Vergangen-
heit bereits einiges gelungen. 

Stelzer und Mikl-Leitner haben au-
ßerdem vereinbart, in der Herausfor-
derung der Digitalisierung enger zu-
sammenarbeiten zu wollen, etwa bei 
Förderaufrufen oder Kooperationen 
im FTI-Bereich. Beide wollen den tech-
nologischen Fortschritt so nutzen, dass 
er Land und Menschen hilft.

Foto: Land OÖ/Schauer

108 „Gesunde Gemeinden“ qualitätszertifiziert

108 „Gesunde Gemeinden“ erhiel-
ten ein Qualitätszertifikat für drei 
jahre Gesundheitsförderung auf ho-
hem Niveau.

Gesundheitsförderung auf hohem Ni-
veau haben sich jene 108 „Gesunden 
Gemeinden“ zum Ziel gesetzt, die am 
19. und 20. April 2017 im Rahmen eines 
Festaktes in den Linzer Redoutensälen 
mit dem Qualitätszertifikat ausgezeich-
net wurden. Gesundheits-Landesrätin 
Mag. Christine Haberlander über-
reichte die Auszeichnungen für eine 
dreijährige, qualitätsorientierte Ge-
sundheitsförderung in den „Gesunden 
Gemeinden“.

„Das Qualitätszertifikat ist ein wesent-
licher Baustein zur Weiterentwicklung 
des Netzwerks Gesunde Gemeinde, 
mit dem Ziel der Qualitätssicherung 

in der Gesundheitsförderung. Wir sind 
damit auch Vorbild für andere Bundes-
länder“, betonte Haberlander.

Die neue Gesundheits-Landesrätin 
kündigte an, einen ganz besonderen 
Schwerpunkt im Bereich der Präven-
tion und Gesundheitsvorsorge setzen 
zu wollen: „Wir alle wissen, wie wichtig 
Prävention ist, darum ist dieser Gedan-
ke auch in den vergangenen Jahren 
sehr gestärkt worden und wir haben 
schon viele Angebote. Aber oft errei-
chen wir nur jene, die ohnehin auf ei-
nen gesunden Lebensstil Wert legen. 
Wir müssen daher die Eigenverantwor-
tung für gesundes Leben und Handeln 
noch mehr stärken.“

Von den 108 ausgezeichneten Ge-
sunden Gemeinden wurden in den 
vergangenen drei Jahren über 2.000 

Aktivitäten organisiert. „Danke den vie-
len ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für dieses beeindru-
ckende Engagement. Sie sind Teil des 
Erfolgsrezepts für wirksame Gesund-
heitsförderung: Wir setzen im lokalen 
Umfeld an und passen die Aktivitäten 
den örtlichen Gegebenheiten an. Das 
erhöht die Akzeptanz bei den Men-
schen“, so Haberlander. 

Das Qualitätszertifikat wurde von der 
Abteilung Gesundheit in Kooperation mit 
der oö Ärztekammer, der Johannes Kep-
ler Universität und der FH für Gesund-
heitsberufe OÖ entwickelt und steht seit 
2010 allen „Gesunden Gemeinden“ zur 
Verfügung. Im Jahr 2017 nehmen insge-
samt 360 „Gesunde Gemeinden“ (über 
80 Prozent) am Qualitätszertifikat teil. 
Davon sind über 100 Gemeinden schon 
das zweite Mal mit dabei. 



 oÖ GemeindeZeitunG                     . 11Juni 2017

Anti-terror-einsatz

Ende April fand in Oberösterreich eine 
große „Anti-Terror-Übung“ statt. Poli-
zei und Einsatzkräfte übten dabei den 
Ernstfall. Innenminister und Landes-
hauptmann machten sich vor Ort ein 
Bild von der erfolgreichen Übung.

Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka, 
Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer 
und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, 

B.A. M.A

LH Mag. Thomas Stelzer und  
Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka und 
Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, B.A. M.A mit Einsatz- und Rettungsorganisationen
 Fotos: Land OÖ/Denise Stinglmayr

oÖ Zivilschutz 2016

lr Elmar Podgorschek und der Prä-
sident des OÖ zivilschutzes, Nr 
mag. michael hammer, präsentier-
ten die bilanz des OÖ zivilschutzes 
im bereich der Sicherheitspräventi-
on für das jahr 2016.

Besonders setzt der Verband auf Kinder- 
und Jugendinformationen. Beginnend 
mit der Kinderwarnwestenaktion über 
Zivilschutzsicherheitsspiele, die Gefah-
renpotenziale aufzeigen, Zivilschutz-Kin-
dersicherheitsolympiade „Safety Tour“ 
bis hin zum Landessicherheitstag für Ju-
gendliche wird eine breite Palette ange-
boten. Die Verantwortlichen wissen, dass 
der Weg ins Bewusstsein nur erfolgreich 
sein kann, wenn man bei den Jüngsten 
und Jungen mit der Arbeit beginnt.

Josef Lindner (OÖ Zivilschutzverband), 
LR Podgorschek, NR Mag. Michael 
Hammer (Präsident OÖ Zivilschutz-
verband) Foto: Land OÖ/Ernst Grilnberger

Zuerst kann erfreulicherweise fest-
gestellt werden, dass das Sicherheits-
bewusstsein allgemein steigt. Der vom 
Zivilschutzverband propagierte Selbst-
schutzgedanke beginnt in der Bevölke-
rung zu greifen. 
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1. oberösterreichischer Klima-index

Erstmals in Österreich wird für un-
ser bundesland ein „klima-Index“ 
vorgelegt. der bericht, der zukünftig 
jährlich aktuelle daten und Entwick-
lungen zu klimawandel und Treib-
hausgas-Emissionen liefern wird, 
soll diese zentral wichtige Entwick-
lung in ihren auswirkungen für un-
ser bundesland mittel- und langfris-
tig nachvollziehbar und transparent 
machen.

2016 war global das bislang wärmste 
Jahr seit Beginn der Messungen im Jahr 
1880. Zugleich ist es das 40. Jahr in Fol-
ge (seit 1977), in dem die Jahrestempe-
ratur über dem Mittel des 20. Jahrhun-
derts liegt. Die fünf wärmsten Jahre 
wurden alle nach 2010 aufgezeichnet. 

In Österreich gab es 2016 zehn über-
durchschnittlich warme und nur zwei 
zu kühle Monate. Auffallend war vor 
allem, dass es fast keine langen sehr 
kühlen oder kalten Wetterphasen gab. 
Eine Ausnahme war der starke Frost 
Ende April, der massive Schäden in 
der Landwirtschaft verursachte. In der 
Jahresbilanz liegt 2016 1,0 °C über dem 
vieljährigen Mittel und damit am vier-
ten Platz in der Reihe der wärmsten 
Jahre seit 1768. Die drei wärmsten Jah-
re der Messgeschichte stammen alle 
aus der jüngeren Vergangenheit: 2014, 
2015, 1994. 

Die Niederschlagsmenge liegt 2016 in 
Österreich um 10 % über dem vieljähri-
gen Mittel. Das ergibt einen Platz unter 
den 25 nassesten Jahren seit Beginn 
der Niederschlagsmessungen im Jahr 
1858. Trotz der vielen niederschlags-

reichen Monate brachte 2016 um vier 
Prozent mehr Sonnenschein als ein 
durchschnittliches Jahr.

Durch die vielen Unwetterereignisse 
summierten sich auch beträchtliche 
Regenmengen in kurzer Zeit. An ins-
gesamt 114 der rund 270 ZAMG-Wet-
terstationen wurde im Juli 2016 zu-
mindest einmal binnen 24 Stunden 
eine Niederschlagsmenge von mehr 
als 40 mm gemessen (Österreichmit-
tel für den gesamten Monat liegt bei  
130 mm). In Bad Zell fielen in der Nacht 
vom 2. auf den 3. Juli binnen 12 Stun-
den 132 mm Regen, 128 mm alleine 
innerhalb von nur 3,5 Stunden.

Extreme Naturgewalten mit lokalen 
Unwetterereignissen haben Oberös-
terreichs Feuerwehren 2016 vor enor-
me Herausforderungen gestellt. Alleine 
im Juni und Juli verwüsteten insgesamt 
acht massive Unwettertage ganze Ort-
schaften oder Teile davon. 600 Einsätze 
und mehr pro Ereignis waren keine Sel-
tenheit. Durch die Unwetterereignisse 
wurden 2016 um 83.002 Stunden mehr 
geleistet. 10.298 Einsätze beschäftig-
ten die Feuerwehren 2016 alleine mit 
den Aufräumarbeiten nach Sturm- 
einsätzen sowie Auspumparbeiten 
aufgrund der Unwetter. Exakt 13.263 
Alarmierungen, ein Höchststand seit 
Bestehen der Landeswarnzentrale, 
wurden im Jahr 2016 abgewickelt. Die 
eingegangenen Notrufe stiegen kor-
respondierend an und betrugen rund 
das Fünffache der Alarmierungszah-
len. Juni 2016: Mehr als 700 Notrufe in 
drei Stunden – alle 13 Sekunden eine 
Alarmierung – Hochbetrieb herrschte 

bei den Disponenten an den Unwet-
tertagen. Speziell in den Monaten Juni 
und Juli wurde die Landeswarnzentrale 
personell aufgestockt, um Extremspit-
zen abdecken zu können. So wurden 
beispielsweise beim Unwetter am  
25. Juni 2016 innerhalb von nicht ein-
mal drei Stunden mehr als 700 Not-
rufe abgearbeitet. Zu den Spitzen-
zeiten erfolgte alle 13 Sekunden eine 
Alarmierung. Um die Qualität in der 
Kommunikation und die Effizienz des 
Kräfteeinsatzes weiter zu steigern, 
wurde Mitte 2016 eine neue Alarmie-
rungsordnung ausgerollt. Sie bein-
haltet neben der Vereinfachung der 
Funkordnung (Ausfahrtsmeldung und 
Alarmierungsauftrag) den Umgang mit 
Starklastfällen und die Sicherstellung 
von Lagemeldungen. 
Mehr Infos unter www.ooelfv.at.

Oberösterreich im Überblick
• Niederschlagsabweichung: 7 %
• Temperaturabweichung: +1.0 °C
• Abweichung der Sonnenscheindauer: 6 %
• Temperaturhöchstwert: Schärding (307 m) 34.3 °C am 11. 7. 2016
• Temperaturtiefstwert (Gipfel/Hochalpin): Feuerkogel (1.618 m) -15.3 °C 

am 18. 1. 2016
• Temperaturtiefstwert unter 1.000 m: Windischgarsten (600 m) -18.5 °C 

am 19. 1. 2016
• höchstes Jahresmittel der Lufttemperatur: Linz (262 m) 10.9 °C, Abw. +1.0 °C
• höchste Sonnenscheindauer: Bad Zell (554 m) 1.958 h

Bis zu einer Obergrenze von 
100.000 Euro fördert das Land 
Oberösterreich künftig die thermi-
sche Sanierung von Betriebsgebäu-
den. Dadurch soll für ambitionierte 
und kostenintensive Sanierungen 
ein zusätzlicher Anreiz geschaffen 
werden. Gleichzeitig führt das Land 
OÖ auch eine unbürokratische 
Vorprüfung der Förderwürdigkeit 
durch. „Die Energieeffizienz von 
Unternehmen ist ein Schwerpunkt 
des neu gestarteten ‚Marktimpuls- 
programms Energie‘. Effizienter 
Energieverbrauch macht die Unter-
nehmen wettbewerbsfähiger und 
entlastet die Umwelt. Dementspre-
chend reagieren wir auch im Bereich 
der Förderungen und haben die 
Förderobergrenze verdoppelt und 
das heuer vorhandene Budget um 
150.000 Euro erhöht“, stellt Energie- 
referent Landeshauptmann-Stell-
vertreter Dr. Michael Strugl zu den 
neuen Förderrichtlinien fest. Insge-
samt stehen damit heuer 550.000 
Euro zur Verfügung, im Vorjahr wa-
ren es noch 400.000 Euro gewesen.

Finanzierung  
thermische Sanierung



 oÖ GemeindeZeitunG                     . 13Juni 2017

Gesundheitsachse nÖ – oÖ

lr mag. christine haberlander und 
der vorsitzende des NÖ Gesund-
heits- und Sozialfonds, lr dI ludwig 
Schleritzko, trafen sich zu einem 
bundesländerübergreifenden Erfah-
rungsaustausch.

Landesrat DI Schleritzko  berichtete 
über die positive Entwicklung der tele-
fonischen Gesundheitsberatung 1450 
seit dem offiziellen Start am 7.  April: 
„Der neue Service wird in Niederös-
terreich gut angenommen. Mehr als 

850 Beratungsgespräche wurden bis-
her geführt, davon mussten lediglich 
75 Anrufer zeitnah in eine Ambulanz 
verwiesen werden. Damit ersparen wir 
den Patientinnen und Patienten belas-
tende Fahrten zum Arzt oder in die Spi-
talsambulanz, Doppeluntersuchungen 
und lange Wartezeiten.“

Landesrätin Haberlander  will dem-
nächst die telefonische Gesundheits-
beratung in der Leitstelle des Notrufs 
NÖ in St. Pölten besichtigen.

In Zeiten des Ärztemangels setzen 
sich beide Regierungsmitglieder für 
eine praxisnahe Ausbildung und die 
Gewinnung von Medizinerinnen und 
Medizinern für die Allgemeinmedizin 
ein: „Für unsere medizinische Versor-
gung müssen wir den angehenden 
Ärztinnen und Ärzten  attraktive Rah-
menbedingungen und eine praxisnahe 
Ausbildung zur Verfügung stellen. Eine 
wichtige Rolle kommt dabei der sechs-
monatigen Lehrpraxis für angehende 
Allgemeinmediziner zu“, so Schleritzko 
und Haberlander.

Landesrätin Haberlander  informierte 
über das erfolgreiche Primärversor-
gungszentrum in Enns, wo Hausärz-
tinnen und Hausärzte mit anderen 
medizinischen Gesundheitsberufen im 
Team zusammenarbeiten, um Patien-
ten ein breites Angebot unter einem 
Dach mit erweiterten Öffnungszeiten 
anzubieten. „Das bedeutet mehr Ser-
vice für Patientinnen und Patienten 
und attraktive Arbeitsbedingungen für 
die Gesundheitsberufe.“
 
Am Ende des Gesprächs vereinbarten 
beide Regierungsmitglieder eine wei-
terhin enge Zusammenarbeit und Ab-
stimmung im Gesundheitsbereich.LR DI Schleritzko und LR Mag. Haberlander Foto: Land OÖ

Sieben tätigkeiten für Asylwerber

Es sind nunmehr sieben Tätigkeiten 
für asylwerberinnen und asylwerber 
legal möglich. Ein neuer wegweiser 
von amS und Integrationsressort 
ist online unter zusammen-helfen.
at/beschaeftigung verfügbar.

Knapp 20.000 Menschen sind im Rah-
men der aktuellen Fluchtbewegung 
nach Oberösterreich gekommen, ein 
Gutteil von ihnen befindet sich als Asyl-
werbende noch in den Asylverfahren. 
Integrationslandesrat Rudi Anschober 
versucht alles, damit im Gegensatz zu 
früheren Fluchtbewegungen, nach de-
nen Integration teilweise nicht gelun-

gen ist, nun diese Wartephase offensiv 
für Integration und Vorbereitung auf 
den Arbeitsmarkt genutzt wird. Etwa 
erstmals durch ein flächendeckendes 
Angebot von Deutschkursen (in den 
vergangenen 12 Monaten 13.250 Kurs- 

plätze), aber auch durch die Ermögli-
chung sinnvoller Tätigkeiten. Direkte 
Arbeit ist den Asylwerber(inne)n ja ver-
boten, nun ist es aber schrittweise ge-
lungen, sieben Bereiche von Arbeit und 
Beschäftigung zu legalisieren.

1. Hilfstätigkeiten im Asylwerber(innen)quartier
2. Saisonarbeit
3. Selbstständige Tätigkeit
4. Gemeinnützige Tätigkeit
5. Lehre für Jugendliche bis zum vollendeten 25. Lebensjahr
6. Volontariat, Ferial- und Berufspraktika
7. Dienstleistungsscheck
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Gemeindebundjuristen diskutieren

▪ Auftragsvergabe – Befangenheit
Es wurde die Frage gestellt, ob ein Ge-
meinderatsmitglied, das Geschäftsfüh-
rer einer Firma ist, bei der Auftragsver-
gabe an diese Firma als befangen gilt. 
Wir würden dies schon allein aufgrund 
des wohl nicht wirklich wegzuleugnen-
den wirtschaftlichen Interesses an ei-
nem Auftragserhalt bejahen. 

▪ Vertagung im Prüfungsausschuss
In § 46 Abs 5 OÖ GemO ist ausdrück-
lich die Möglichkeit der Vertagung ein-
zelner Tagesordnungspunkte oder der 
gesamten Gemeinderatssitzung über 
Gemeinderatsbeschluss vorgesehen. 
Zumindest im Verordnungstext der 
Geschäftsordnung für die Prüfungs-
ausschüsse der oö Gemeinden ist dies 
für Sitzungen des Prüfungsausschus-
ses nicht so deutlich ausgedrückt, 
vielmehr ist dort im § 3 Abs 4 lediglich 
davon die Rede, dass über eine allfäl-
lige Vertagung der Prüfungsausschuss 
entscheidet. Letzteres gilt uE konse-
quenterweise nicht nur für die gesam-
te Prüfungsausschusssitzung, sondern 
im Wege eines Größenschlusses wohl 
ebenso für einzelne Tagesordnungs-
punkte.

▪ Angelobung eines Gemeinde-
rats-Ersatzmitgliedes – Befan-
genheit 

Kann der Vorsitzende ein Gemeinde-
rats-Ersatzmitglied, auch wenn dieses 
sein Sohn ist, angeloben? Unseres 
Erachtens ja. Eine Art „Befangenheit“ 
bei der Angelobung des betreffenden 
Ersatzmitgliedes schließen wir schon 
allein deswegen aus, da die Handlung 
des Vorsitzenden hier im Ergebnis ja 
nur darin besteht, eine ohnehin inhalt-
lich im Gesetz (§ 20 Abs 4 OÖ GemO) 
ausdrücklich vorgegebene Gelöbnis-
formel (bloß) „entgegenzunehmen“ 
und dies noch dazu öffentlich vor dem 
gesamten Gremium.

▪ Schenkung an eine Gemeinde
Aufgrund der Generalkompetenz (§ 43 
Abs 1 OÖ GemO) und der Rechtstatsa-
che, dass eine Schenkung ja nicht nur 
Rechte, sondern auch Pflichten beim 
Geschenknehmer erzeugt, liegt uE die 
gemeindeinterne Zuständigkeit für die 

Annahme einer Schenkung beim Ge-
meinderat. 

▪ Stimmrechtsübertragung im 
Gemeindevorstand

Es wurde gefragt, ob es zulässig sei, 
hinsichtlich eines Gemeindevorstands-
mitgliedes zwei Stimmrechtsübertra-
gungen zu tätigen (eine seitens der 
eigenen Partei A und eine seitens der 
Partei B), womit der Betreffende drei 
Stimmen hätte. Wir halten dies unter 
den jeweiligen gesetzlichen Vorausset-
zungen grundsätzlich für zulässig (sie-
he dazu ua auch die Ausführungen im 
OÖ GemO Kommentar von Putschögl/
Neuhofer, 5. Auflage, RZ 14 auf Seite 
411 und RZ 8 auf Seite 405).

▪ Mehrmalige Vertagung eines 
Tagesordnungspunktes einer 
Gemeinderatssitzung?

Zur Zulässigkeit einer derartigen 
Vorgangsweise finden sich in der 
OÖ GemO keine näheren Vorgaben. 
Grundsätzlich aber ist es so, dass dann, 
wenn nur einzelne Tagesordnungs-
punkte vertagt wurden, diese Gegen-
stände in die Tagesordnung der nächs-
ten Sitzung aufzunehmen sind (vgl OÖ 
GemO Kommentar von Putschögl/
Neuhofer, 5. Auflage, Seite 330). Eine 
neuerliche Vertagung bedarf uE wie-
derum eines entsprechenden Gemein-
deratsbeschlusses, jedoch kann diese 
Vorgangsweise natürlich nicht „bis in 
alle Ewigkeit“ fortgesetzt werden.

▪ Abfertigung für einen Gemeinde-
bediensteten

In einer Gemeinde wurde bisher stets 
die Auszahlung von Abfertigungen an 
die betreffenden Bediensteten vom 
Gemeindevorstand beschlossen. Da 
eine Abfertigung gesetzlich unter den 
jeweiligen Voraussetzungen gebührt, 
tauchte die grundsätzliche Frage nach 
der Notwendigkeit einer derartigen 
Beschlussfassung auf. Gem § 56 Abs 2  
Z 4 OÖ GemO ist der Gemeindevor-
stand grundsätzlich das gemeindein-
tern zuständige Organ in Dienstrechts- 
und Besoldungsangelegenheiten der 
Gemeindebediensteten. Dies führt 
dazu, dass ua zur Gewährung einer 
– wenngleich auch gesetzlich gebüh-

renden – Abfertigung dennoch ein 
gesonderter Beschluss des Gemein-
devorstandes erforderlich ist. Völlig 
anders ist natürlich die Frage zu sehen, 
ob die Abfertigung verweigert werden 
könnte. Da diese bei Vorliegen der ge-
setzlichen Voraussetzungen letztlich 
gebührt, stünde dem Betreffenden im 
Falle einer Verweigerung letztlich ein 
einklagbarer Rechtsanspruch zu. 

▪ Strafe wegen einer baurechtli-
chen Verwaltungsübertretung

Eine Gemeinde informierte die Be-
zirksverwaltungsbehörde pflichtge-
mäß über das Vorliegen einer bewilli-
gungslosen baulichen Anlage, worauf 
die Bezirksverwaltungsbehörde den 
Standpunkt einnahm, dass eine Ver-
waltungsstrafe nur dann ausgespro-
chen wird, wenn die Gemeinde dies 
explizit verlangt, das heißt, zusätzlich 
zur erstatteten Information eine Art 
formelle Strafanzeige erstattet. Zufol-
ge § 25 Abs 1 VStG sind Verwaltungs-
übertretungen mit Ausnahme des 
Falles des § 56 von Amts wegen zu ver-
folgen. § 56 betrifft nur das Privatan-
klagedelikt der Ehrenkränkung, ist also 
im Falle baurechtlicher Übertretungen 
regelmäßig irrelevant. UE muss daher 
die Verwaltungsstrafbehörde bereits 
bei Bekanntwerden entsprechender 
verwaltungsstrafrechtlich relevanter 
Sachverhalte von Amts wegen hier tä-
tig werden. 

▪ Antrag auf Aufnahme eines  
Tagesordnungspunktes 

Kann ein Aufnahmeantrag nach § 46 
Abs 2 OÖ GemO per E-Mail eingebracht 
werden? Anträge nach § 46 Abs 2 OÖ 
GemO sind vom Mitglied des Gemein-
derates spätestens zwei Wochen vor 
der Sitzung schriftlich einzubringen. 
In besagter Bestimmung ist weiters 
hinsichtlich der Berichterstattung vom 
(Erst-)Unterzeichner die Rede, was wie-
derum das Erfordernis einer (eigen-
händigen) Unterschrift nahelegt. Aus 
den Ausführungen im OÖ GemO-Kom-
mentar von Putschögl/Neuhofer zu  
§ 18a Abs 7 (RZ 5, Seite 84), die hier uE 
gleichermaßen heranzuziehen sind, 
ergibt sich ebenso, dass die vom Ge-
setz geforderte Schriftlichkeit „Unter-
schriftlichkeit“, dh eine eigenhändig 
geschriebene Unterschrift, meint, und 
ein einfaches, nicht mit einer qualifi-
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zierten elektronischen Signatur ver-
sehenes E-Mail das Schriftformerfor-
dernis nicht erfüllt (siehe dazu auch 
die dortigen Judikaturnachweise). Mit 
einer einfachen E-Mail oder einem per 
E-Mail versendeten Word-Dokument 
ohne Unterschrift/Signatur wird die-
sem Schriftformerfordernis uE daher 
nicht entsprochen.

▪ Misstrauensantrag gegenüber 
einem Gemeinderatsmitglied

Eine Abberufung im Wege eines Miss-
trauensantrages ist nur hinsichtlich 
der Mitglieder des Gemeindevorstands 
einschließlich des Bürgermeisters und 
hinsichtlich Mitgliedern von Gemein-
deratsausschüssen hinsichtlich der 
dortigen Mandate möglich. Eine Abbe-
rufung von einem Gemeinderatsman-
dat hingegen ist gesetzlich nicht vorge-
sehen und daher rechtlich auch nicht 
möglich. 

▪ Befangenheit
Ein Vizebürgermeister sollte den Bür-
germeister vertreten, da dieser Cousin 
eines Bauwerbers ist. Nun ist auch der 
Vizebürgermeister der Cousin einer 
Nachbarin, die den Bauplan unterfer-
tigt. Befangenheit? Geschwisterkinder 
(Cousins) sind im vierten Grad der 
Seitenlinie verwandte Personen (vgl  
VwGH vom 15. 9. 1982, 81/03/0198). 
Da auch ein Nachbar aufgrund von 
dessen Parteistellung im Baubewilli-
gungsverfahren an diesem beteiligt ist, 
liegt uE auch für den Vizebürgermeis-
ter hier ein Befangenheitsgrund iSd § 7 
Abs 1 Z 1 AVG iVm § 36a (1) Z 2 AVG vor. 

▪ Abstände zum öffentlichen Gut
In einer Gemeinde wurde mittels Ge-
meinderatsbeschluss eine Art „Richtli-
nie“ erlassen, in welcher mit genereller 
Wirkung für das gesamte Gemeinde-
gebiet einzuhaltende Abstände von 
Einfriedungen und Gebäuden von öf-
fentlichen Straßen festgelegt waren. 
Zulässig? Gem § 18 OÖ Straßengesetz 
dürfen Bauten und sonstige Anlagen 
an öffentlichen Straßen innerhalb ei-
nes Bereichs von 8 Metern neben dem 
Straßenrand nur mit Zustimmung der 
Straßenverwaltung errichtet werden. 
Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn 
dadurch die gefahrlose Benützbarkeit 
der Straße nicht beeinträchtigt wird, 
was heißt, dass der Zustimmungs-

werber einen Rechtsanspruch auf Zu-
stimmung hat, wenn die gefahrlose 
Benützbarkeit der Straße nicht beein-
trächtigt wird. Dies ist jedoch immer im 
konkreten Einzelfall anhand der kon-
kreten Anlage zu beurteilen, wobei es 
dazu zumeist die Beiziehung eines ver-
kehrstechnischen Sachverständigen 
braucht. Generelle Vorgaben hierfür 
durch den Gemeinderat sind mangels 
entsprechender Verordnungsermäch-
tigung weder zulässig noch wirklich 
zweckmäßig. 

▪ Bürgermeister – Vertretungsre-
gelungen sind zwingend

Der Bürgermeister war ebenso wie der 
Vizebürgermeister und das älteste Ge-
meinderatsmitglied der Bürgermeis-
terfraktion befangen. Das nächstäl-
teste Bürgermeisterfraktionsmitglied 
wollte den Vorsitz nicht übernehmen, 
weshalb nach einem Weg gesucht 
wurde, die Vertretungsfunktion auf 
das übernächste Bürgermeisterfrak-
tionsmitglied zu übertragen. Die Ver-
tretung des Bürgermeisters ist nach 
§  36 OÖ GemO im Gesetz zwingend 
vorgegeben. Die Übernahme der Funk-
tion liegt daher nicht im Belieben des 
Vertreters, nur bei tatsächlicher oder 
rechtlicher Verhinderung (etwa wegen 
Befangenheit) geht die Vertretung auf 
das wiederum nächstälteste Mitglied 
über. Ansonsten hat der jeweilige ge-
setzliche Vertreter diese Funktion auch 
tatsächlich wahrzunehmen. 

▪ Interessenskonflikt im Prüfungs-
ausschuss

Zwei Prüfungsausschussmitglieder 
hatten sich mit ihren privaten Firmen 
an einer Gemeindeausschreibung be-
teiligt. Der eine bekam den Zuschlag, 
worauf sich der andere benachteiligt 
fühlte und die Prüfung der Vergabe als 
Tagesordnungspunkt in den Prüfungs-
ausschuss einbrachte. Beide betroffe-
nen Prüfungsausschussmitglieder sind 
uE gem § 12 Abs 1 Z 1 der Verordnung 
der OÖ Landesregierung, mit der eine 
Geschäftsordnung für die Prüfungs-
ausschüsse der Gemeinden erlassen 
wird (LGBl Nr 42/2002), hier absolut 
befangen und haben diese Befangen-
heit selbst wahrzunehmen. Sollten sie 
dies nicht machen, so hätte der Prü-
fungsausschuss darüber zu entschei-
den (§ 8 lit g).

▪ Anforderungen an eine Unter-
schrift

Unseren Recherchen nach gibt es kei-
ne Rechtsdefinition einer Unterschrift, 
jedoch hat hier der VwGH eine gewisse 
Grundsatzaussage dazu getroffen, die 
wie folgt lautet: „Die Unterschrift ist ein 
Gebilde aus Buchstaben einer üblichen 
Schrift, aus der ein Dritter, der den Na-
men des Unterzeichneten kennt, die-
sen Namen aus dem Schriftbild noch 
herauslesen kann. Es ist nicht zu ver-
langen, dass die Unterschrift lesbar 
ist. Es muss aber ein die Identität des 
Unterschreibenden ausreichend kenn-
zeichnender individueller Schriftzug 
sein, der entsprechende charakteristi-
sche Merkmale aufweist und sich als 
Unterschrift eines Namens darstellt.“ 
Bei einer derart weiten Umschreibung 
wird man uE nicht von vornherein völ-
lig ausschließen können, dass auch bei 
Setzen einer Unterschrift unter Ver-
wendung von Blockbuchstaben eine 
solche vorliegt.

▪ Hundehaltung – welche Gemeinde 
ist zuständig?

Wie ist vorzugehen, wenn der Hunde-
halter den Hauptwohnsitz in der Ge-
meinde A hat, der Hund jedoch das 
ganze Jahr über zur Bewachung eines 
Firmenobjektes in der Gemeinde B 
gehalten wird. Gem § 2 OÖ Hundehal-
tegesetz ist der Hund an dem Haupt-
wohnsitz des Hundehalters, hiermit 
also in der Gemeinde A, anzumelden. 
Unbeschadet des Umstands, dass sich 
hier der Hund außerhalb der Gemein-
de A aufhält, wäre beim Erfülltsein der 
Auffälligkeitsvoraussetzungen (zB es 
kommt in der anderen zu einem Biss-
vorfall durch den betreffenden Hund) 
dennoch grundsätzlich der Bürger-
meister der Gemeinde A zur entspre-
chenden Bescheidfeststellung zustän-
dig. Anderes gilt für die Vorschreibung 
bestimmter konkreter Maßnahmen 
(zB eine höhere Umzäunung u dgl) 
für die Haltung des Hundes in der 
Gemeinde B. Hier muss uE aufgrund 
des sogenannten Territorialitätsprin-
zips wohl davon ausgegangen wer-
den, dass diese nur der Bürgermeister  
der Gemeinde setzen kann, in des-
sen Gemeindegebiet der betreffende  
Hund tatsächlich gehalten wird, dem-
gemäß hier der Bürgermeister der Ge-
meinde B. Ha.
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Alles klar beim Auszugshaus

lr hiegelsberger präsentiert leit-
faden zur Erhöhung von Transpa-
renz und verfahrensbeschleunigung 
beim bau eines auszugshauses.

Der Bau eines Auszugshauses ist in vie-
len bäuerlichen Familien ein wichtiges, 
aber auch oft sehr emotional besetztes 
Thema. Das generationsübergreifen-
de Zusammenleben am Hof gewinnt 
durch den Bau in vielen Fällen an Le-
bensqualität.

Daher wurde durch den landwirt-
schaftlichen Sachverständigendienst in 
Abstimmung mit dem bautechnischen 
Sachverständigendienst eine Anleitung 

zur selbstständigen Einschätzung der 
Voraussetzungen für den Bau eines 
freistehenden Auszugshauses entwi-
ckelt. Dieser Leitfaden beinhaltet einen 
Entscheidungspfad, Erläuterungen und 
Begriffsbestimmungen und steht allen 
oberösterreichischen Gemeinden zur 
Verfügung. Diese Selbsteinschätzung 
kann als Beilage für das Bauansuchen 
dienen. 

„Dieser Leitfaden ist als erste Entschei-
dungsgrundlage zu betrachten. Die 
Bauwerber erfahren, ob die Umset-
zung ihres Auszugshauses eindeutig 
ist. Dadurch ermöglicht dieser Leitfa-
den Transparenz und eine Verfahrens-

beschleunigung für die bäuerlichen 
Familien und erleichtert die Arbeit der 
Baubehörden, da bei Eindeutigkeit 
eine raschere Entscheidung ohne Ein-
holung eines agrartechnischen Gut-
achtens möglich ist“, so Agrar-Landes-
rat Max Hiegelsberger. 

Jene Bauansuchen, bei denen diese 
Eindeutigkeit bei der Selbsteinschät-
zung nicht gegeben ist, erfordern 
nach wie vor die Beurteilung durch ein 
agrartechnisches Gutachten der Abtei-
lung Land- und Forstwirtschaft. In allen 
Bauverfahren im Grünland sind zudem 
die Interessen des Natur- und Land-
schaftsschutzes zu berücksichtigen. 

Jugend pflanzt jungen Schutzwald

113 Schülerinnen und Schüler der 
hTl vöcklabruck fanden sich im 
zuge eines aufforstungsprojekts 
in Nußdorf am attersee ein. wäh-
rend einer Projektwoche lernten die 
Schülerinnen und Schüler die leis-
tungen des Schutzwaldes für die 
Gesellschaft kennen und packten 
tatkräftig mit an. 

Landesrat Max Hiegelsberger bedank-
te sich vor Ort für die vorbildliche 
ökologisch und gesellschaftlich be-
deutsame Arbeit der HTL Vöcklabruck 
und verweist auf die Bedeutung des 
Schutzwaldes: „Die jungen Menschen 
übernehmen Verantwortung für ihr 
Lebensumfeld. Sie erleben die Funktio-
nen des Waldes in sensiblen Gebieten 
aus einer neuen Perspektive. Ohne die 
schützende Wirkung des Waldes wä-
ren viele Orte Oberösterreichs nicht 
besiedelbar. Unsere Wälder schützen 
uns vor Steinschlag, Lawinen, Muren, 
Hangrutschungen, Hochwasser und 
Bodenabschwemmungen. Die Leistun-
gen des Waldes können nicht hoch ge-
nug bewertet werden.“

15 % des oberösterreichischen Waldes 
sind Schutzwald. Diese 72.000 Hektar 

Wald stocken im Bergwald auf über-
wiegend steilen, seichtgründigen und 
felsigen Standorten. Um die Schutz-
funktion aufrechtzuerhalten, bedarf es 
einer Verjüngung. Die Ertragslage im 
Schutzwald ist sehr gering. Daher wird 
die im öffentlichen Interesse gelegene 
Schutzwaldsanierung über das Förder-
programm der EU, des Bundes und des 

Landes mit ca 60.000 Euro unterstützt. 
„In Oberösterreich ist rund ein Viertel 
des Schutzwaldes überaltert und ver-
jüngungsbedürftig. Zentrale Voraus-
setzungen für einen funktionierenden 
Schutzwald sind die Pflegeleistungen 
der Waldeigentümer, die nicht hoch 
genug geschätzt werden können“, so 
Landesrat Max Hiegelsberger.

LR Hiegelsberger mit Schülerinnen und Schülern der HTL Vöcklabruck bei der 
Schutzwaldaufforstung am Reithergupf Foto: Land OÖ/Blaimauer
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oÖ Gesundheitsförderungspreis 2017

zum 19. mal wurde heuer der mit 
7.300 Euro dotierte Gesundheitsför-
derungspreis des landes Oberöster-
reich im rahmen des Netzwerks „Ge-
sunde Gemeinde“ vergeben. unter 
den 27 eingereichten Projekten hol-
te sich die Gemeinde lohnsburg am 
kobernaußerwald den Siegerscheck 
in der höhe von 2.000 Euro ab.

So lange wie möglich im eigenen Zu-
hause bleiben und alt werden zu kön-
nen, stellt für viele Menschen ein gro-
ßes Anliegen dar. Diesen Wunsch griff 
die „Gesunde Gemeinde“ Lohnsburg 
mit dem Projekt „Daheim im Alter“ auf. 
Dieses soll ältere Menschen unterstüt-
zen, ein soziales Netzwerk aufzubauen 
und ein gesundes und selbstständi-
ges Leben im eigenen Heim führen zu 
können. Zum angebotenen Programm 
zählen etwa die Zeitbank 55+, ein ge-
meinsamer Mittagstisch und Trau-
erbegleitung. Über Sprachkurse und 
gemeinschaftliche Aktivitäten sollen 

die sozialen Kontakte und das Selbst-
bewusstsein gestärkt und die Ge-
dächtnisleistung in Schwung gehalten 
werden. Für die Teilnehmenden ent-
wickelte sich die „Gesunde Gemeinde“ 

zu einem verlässlichen Partner, denn 
das Projekt wird bereits seit vier Jahren 
umgesetzt und entwickelt sich über 
neue Aktivitäten und Beteiligte laufend 
weiter.

Lohnsburg am Kobernaußerwald, v. l.: LR Mag. Christine Haberlander, Arbeits-
kreisleiterin Elisabeth Spitzlinger, Hedwig Baumgartner, Claudia Reisecker, Margit 
Gattringer, Bgm. Ing. Maximilian Mayer Foto: Land OÖ/Stinglmayr
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Foto: www.fotolia.com
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die kinderbetreuung ist ein brand-
aktuelles Thema. ziel ist es, das an-
gebot auf einem quantitativ und qua-
litativ hohen Niveau vor allem auch 

für berufstätige Eltern (Stichwort 
vereinbarkeit von beruf und familie) 
weiter auszubauen und sicherzustel-
len. 

Zukunft der 
Kinderbetreuung
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In Oberösterreich wird das Betreu-
ungsangebot ständig ausgebaut. In 
den Kinderbetreuungseinrichtungen 
unseres Landes wurden noch nie so 
viele Kinder betreut. Das zeigt die ak-
tuelle Kindertagesheimstatistik ein-
drucksvoll. 

Dennoch wird den Gemeinden zB im 
jährlich veröffentlichten Kinderbetreu-
ungsatlas der Arbeiterkammer Ober-
österreich in vielen Fällen kein gutes 
Zeugnis ausgestellt – in den meisten 
Fällen aus unserer Sicht zu Unrecht. In-
dividuellen Bedürfnissen und Rahmen-
bedingungen kann man nur schwer mit 
einheitlich für das ganze Land definier-
ten Standards gerecht werden. Häufig 
werden theoretisch begründete Ziel-
setzungen im Einzelfall von den betrof-
fenen Eltern so gar nicht gewünscht. 
Natürlich muss man die Bedarfe im 
Einzelfall kennen, um sinnvolle Ange-
bote entwickeln zu können. 

Eine neue Herausforderung im Bereich 
der Kinderbetreuung der 0- bis 15-Jäh-
rigen bringt der aufgabenorientierte 
Teil des Finanzausgleichs 2017, der in 
einem ersten Schritt bereits mit 1. 1. 
2018 umgesetzt werden soll. 

Neu im Arbeitsjahr 2017/2018 in OÖ 
wird die Pilotphase des „Bildungskom-
passes“ in 50 oberösterreichischen 
Kindergartengruppen sein.

Aber im Detail:
1. Aktuelle Kindertagesheim- 

statistik des Landes OÖ:
Die oberösterreichischen Gemeinden 
bauen das außerfamiliäre Kinderbe-
treuungsangebot sowohl quantitativ 
als auch qualitativ ständig aus, um 
den Bedürfnissen der Eltern gerecht 
zu werden. Das ergeben auch aktuelle 
Zahlen, die von der zuständigen Lan-
desrätin Mag.  Haberlander unlängst 
veröffentlicht wurden.

Laut der aktuellen Kindertagesheim-
statistik, die jährlich mit Stichtag  
15. Oktober erhoben wird, wurden im 
Jahr 2016 60.430 Kinder in Betreuungs-
einrichtungen (Krabbelstuben, Kinder-
gärten und Horte) betreut. Das sind 

oÖ Kinderbetreuung aktuell

um 1.480 Kinder mehr als im Jahr zu-
vor. Für die Betreuung der Kinder gibt 
es im Vergleich zum Vorjahr zusätzli-
che 23 Krabbelstuben mit 53 Gruppen. 
Auch die Anzahl der Kindergärten ist 
um 6 Betriebe (plus 38 Kindergrup-
pen) gestiegen. Bei den Horten ist die 
Anzahl der Gruppen gegenüber dem 
Vorjahr um vier gestiegen.

Der zunehmenden Nachfrage wird 
durch weitere, ambitionierte Ausbau-
pläne Rechnung getragen. Aktuell 
umfasst das Bau- und Finanzierungs-
programm des Landes 190 Kindergar-
tenprojekte, 90 Krabbelstubenprojekte 
und 25 Hortprojekte. Das bedeutet ein 
Investitionsvolumen von über 120 Mil-
lionen Euro.

2. Kinderbetreuungsatlas der 
Arbeiterkammer OÖ:

Im Kinderbetreuungsatlas sticht der – 
vor der soeben dargestellten Situation 
nur schwer nachvollziehbare – Titel 
„von einem verstärkten Ausbau kann 
keine Rede sein“ ins Auge. 

Diese Aussage ist nicht mit den Fakten 
in Einklang zu bringen. Worauf basiert 
diese Aussage?

Von den 442 Gemeinden erfüllen laut 
Kinderbetreuungsatlas 2016 nur 79 
Gemeinden (inklusive der Statutar-
städte) bzw 17,9 % die Kriterien für 
eine gute Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. 172 Gemeinden oder 38,9 % 
der Gemeinden erfüllen 4 Kriterien, 58 
Gemeinden bzw 13,1 % der Gemein-
den erfüllen 3 Kriterien, 61 Gemeinden 
bzw 13,8 % der Gemeinden erfüllen  
2 Kriterien, 55 Gemeinden bzw 12,4 % 
der Gemeinden erfüllen 1 Kriterium. 
17 Gemeinden bzw 3,8 % der Gemein-
den erfüllen kein Kriterium. 

Im Bericht wird dabei aber zB dar-
gestellt, dass in 50 Gemeinden kein 
Betreuungsangebot für Kinder unter  
3 Jahren vorhanden wäre. Übersehen 
wird dabei, dass es in 32 dieser 50 Ge-
meinden eine Tagesmutter gibt, so-
dass jedenfalls für diese Gemeinden 
die Aussage nicht zutrifft. Unter den 
angeführten 50 Gemeinden befinden 

sich aber auch Klein- und Kleinstge-
meinden, in denen der allenfalls ge-
ringe Bedarf auch mit anderen indivi-
duellen Betreuungsformen außerhalb 
einer Kinderbetreuungseinrichtung 
gedeckt werden kann und wohl auch 
gedeckt wird. Das wird vom Betreu-
ungsatlas allerdings gar nicht erfasst.

Kriterien anzuwenden, ohne den tat-
sächlichen Bedarf zu hinterfragen, er-
scheint, gelinde gesagt, fragwürdig. Die 
zugrunde gelegten Beurteilungskriteri-
en für sich allein sind daher nicht im-
mer aussagekräftig für die Beurteilung 
der Qualität der Kinderbetreuung in 
der jeweiligen Gemeinde. Eine größere 
Gemeinde oder eine industriell gepräg-
te Gemeinde hat eine völlig andere Be-
darfsstruktur, was Öffnungszeiten etc 
anbelangt, als eine Kleingemeinde im 
ländlich geprägten Raum. 

3. Finanzausgleichsgesetz 2017:
Das neue Finanzausgleichsgesetz, das 
mit 1. 1. 2017 in Kraft getreten ist, ent-
hält wesentliche Veränderungen, von 
denen neben den Pflichtschulen auch 
die vorschulische Bildung betroffen ist. 
Erstmals soll ein Teil der Ertragsantei-
le der Gemeinden aufgabenorientiert 
verteilt werden. Dies gilt für den Be-
reich der Elementarbildung (Kinder bis 
6 Jahre) bereits ab 1. 1. 2018. In einem 
weiteren Schritt soll der Pflichtschul-
bereich (Kinder von 6 bis 15 Jahren) ab  
1. 1. 2019 folgen.

§ 15 Abs 5 FAG 2017 behält die Festle-
gung der Details über die Höhe der zu 
verteilenden Ertragsanteile sowie die 
Parameter für deren Verteilung einer 
Verordnung der Bundesregierung vor.
Nach welchen Kriterien diese Mittel 
verteilt werden, ist allerdings noch of-
fen (zB Länge der Öffnungszeiten, Ba-
sisbetrag je Gruppe usw) und Gegen-
stand intensiver Verhandlungen.

Weiters läuft die Art 15a-B-VG-Verein-
barung über den Ausbau des institu-
tionellen Kinderbetreuungsangebotes 
Ende 2017 aus. Dadurch ergeben sich 
ua für jene Gemeinden Unsicherhei-
ten, die Zivildienstleistende in Kinder-
betreuungseinrichtungen im Einsatz 
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hatten und diesen Einsatz im kom-
menden Kindergartenjahr 2017/2018 
fortsetzen wollen. Ob eine Förderung 
der Zivildiensteinsätze aus Bundesmit-
teln in Kinderbetreuungseinrichtungen 
auch danach möglich sein wird, ist der-
zeit noch unklar. Seitens des Landes ist 
angedacht (vorbehaltlich der Zustim-
mung des Landtages), 50 % des Ein-
satzes eines Zivildienstleistenden aus 
Landesmitteln zu fördern. Allerdings 
besteht für die Gemeinden bis zu die-
sem Zeitpunkt eben Unsicherheit, da 
bereits jetzt die Entscheidungen für 
das neue Kindergartenjahr 2017/2018 
getroffen werden müssen und vor die-
sem Hintergrund unklar ist, ob die Ge-
meinden 50 % oder 100 % der Kosten 
für den Einsatz von Zivildienstleisten-
den zu tragen haben.

4. Bildungskompass ab Herbst 2017 
als Pilotprojekt in OÖ

Mit diesem neuen Instrument er-
folgt eine Informationsweitergabe im  
Hinblick auf Kompetenzen der Kinder 
bei Übertritt vom Kindergarten in die 
Volksschule. Den Volksschulen soll  

es dadurch ermöglicht werden, auf  
bereits vorhandene Kompetenzen auf-
zubauen bzw auf Defizite einzugehen.

Oberösterreich ist das erste Bundes-
land, in dem der Bildungskompass in 
einem Pilotprojekt in 50 Gruppen in 
elementarpädagogischen Kinderbe-
treuungseinrichtungen erprobt wer-
den soll. Das Land Oberösterreich 
übernimmt die Auswahl der teilneh-
menden Gruppen. Ein vom Charlot-
te-Bühler-Institut erstelltes Konzept 
soll dem Pilotprojekt zugrunde gelegt 
werden.

Ziel des Bildungskompasses ist es, die 
Potenziale und Interessen des Kindes 
unter Berücksichtigung der individu-
ellen Entwicklung des Kindes in den 
jeweiligen Bildungsbereichen zu do-
kumentieren und es individuell zu för-
dern. In der Pilotphase sind sowohl das 
Land OÖ, Pädagog(inn)en der öffentli-
chen und privaten Rechtsträger der 
teilnehmenden Gruppen und Mitar-
beiter des Charlotte-Bühler-Institutes 
eingebunden.

Ziel des Pilotprojektes ist, die prakti-
sche Umsetzung des Konzeptes zu er-
proben, da es nach Ablauf der Projekt-
phase auf ganz Österreich ausgerollt 
werden soll. Dieser personelle Mehr-
aufwand soll ebenfalls dokumentiert 
werden.

In der Erprobungsphase werden vom 
Bund Zuschüsse für den personellen 
Mehraufwand in den Betreuungsein-
richtungen als auch für den Verwal-
tungsaufwand des Landes zur Verfü-
gung gestellt. Ob mit dem Zuschuss 
des Bundes das Auslangen gefunden 
wird, wird sich zeigen.

Vieles ist in Bewegung. Der OÖ Ge-
meindebund beobachtet die Entwick-
lungen genau und versucht, gerade 
auch in diesem extrem wichtigen und 
dynamischen Bereich eines sicherzu-
stellen – bestmögliches Angebot der 
Eltern bei gleichzeitiger Sicherstellung 
der langfristigen Finanzierbarkeit. Das 
ist der Weg der oberösterreichischen 
Gemeinden, mit Verantwortung und 
Augenmaß. He.

Bundesratspräsidentin zur Zukunft der Pflege

Im rahmen ihrer Tour durch alle 
bundesländer wurde die Präsidentin 
des bundesrats, Sonja ledl-ross-
mann, kürzlich von landtagspräsi-
dent kommr viktor Sigl in Oberös-
terreich empfangen. ledl-rossmann 
stellt das Thema Pflege in den mit-
telpunkt ihrer sechsmonatigen Prä-
sidentschaft.

Im Gespräch mit Landtagspräsident 
Sigl und Vertreterinnen und Vertre-
tern der vier Landtagsklubs standen 
die Neuerungen im Bereich der Pfle-
geausbildung, neue Pflegemodelle, 
die Entlastung von pflegenden Ange-
hörigen, die Begleitung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sowie die 

Pflegefinanzierung im Mittelpunkt. Da 
der Pflegefonds 2021 auslaufen wird, 
ist es Ledl-Rossmann ein großes Anlie-
gen, dass bis dahin die verschiedenen 
Finanzierungsmodelle durchgerechnet 
und sachlich diskutiert werden.
Alle Gesprächsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer waren sich einig, dass ua 
aufgrund der sich verändernden Fa-
milienstrukturen und des Anstiegs 
von Demenzerkrankungen große He-
rausforderungen auf uns zukommen 
werden und dass man daher bei den 
Pflegemodellen eine gewisse Vielfalt 
zulassen müsse. Für Landtagspräsi-

dent Sigl, der auch als Vorstandsmit-
glied im Sozialhilfeverband Perg in-
tensiv mit dem Thema Pflege befasst 
ist, stellt neben der Entlastung der 
pflegenden Angehörigen auch die Be-
gleitung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Pflegeeinrichtungen 
und bei den mobilen Diensten eine 
zentrale Aufgabe dar. „Wir müssen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
vielfältigen Angeboten begleiten, da-
mit diese physisch und psychisch ein 
ganzes Berufsleben für ihren Job in der 
Altenpflege und -betreuung gerüstet 
sind“, so Sigl.

v. l.: LAbg. Peter Binder, LAbg. Ulrike 
Schwarz, Bundesratspräsidentin Sonja 
Ledl-Rossmann, Landtagspräsident 
Viktor Sigl, LAbg. Ulrike Wall, LAbg. Hans 
Hingsamer.

Foto: Land OÖ/Kauder
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Stellungnahmen des Österreichischen Gemeindebundes

▪ Personenstandsgesetz-Durchfüh-
rungsverordnung 2013

Die vorliegende Novelle sieht vor, dass 
der Bürger Registerauszüge aus dem 
Zentralen Personenstandsregister mit-
tels Datenfernverkehr (Bürgerkarte) 
erlangen kann. Für die elektronischen 
Registerauszüge ist pro Personen-
standsfall und Abfrage eine Gebühr in 
Höhe von 10 Euro zu entrichten, die 
ausschließlich an den Betreiber des 
Zentralen Personenstandsregisters 
(Bund) zu zahlen ist. 

Der Österreichische Gemeindebund 
erlaubt sich allgemein festzuhalten, 
dass die Kosten für die Erfüllung der 
Aufgaben des Personenstandswesens, 
die die Gemeinden im übertragenen 
Wirkungsbereich für den Bund wahr-
nehmen, derzeit bei Weitem nicht ge-
deckt werden. Vielmehr müssen die 
Gemeinden aus dem ordentlichen 
Haushalt die Hauptlast finanzieren, 
dies obwohl Gebühren kostendeckend 
einzuheben wären (manche Standes-
ämter haben lediglich einen „Kosten-
deckungsgrad“ von 5 bis 10 Prozent). 

▪ Maß- und Eichgesetz
Der Österreichische Gemeindebund 
erlaubt sich, zur gegenständlichen Re-
gierungsvorlage auf die Stellungnahme 
zum Ministerialentwurf hinzuweisen. 
Der Österreichische Gemeindebund 
bedauert insbesondere, dass der For-
derung nach einer Erstreckung der 
Eichfrist bei Wasserzählern (DIN < 150) 
auf zumindest 10 Jahre nicht Rechnung 
getragen wurde.

▪ Bildungsreformgesetz 2017
Grundsätzliches 
Im vorliegenden Entwurf des so-
genannten Schulautonomiepakets 
werden (teils verfassungsgesetzlich) 
grundlegende Weichen für die zu-
künftige Schulstruktur und Organisa-
tion gestellt, die auch unmittelbar die 
Gemeinden als Erhalter aller Pflicht-
schulen treffen. Neben der Bildung 
von Schulclustern, dem damit einher-
gehenden flexiblen Einsatz von Lehr-
personal, der schulautonomen Un-
terrichts- und Betreuungsgestaltung, 
der Schwerpunktsetzung an einzelnen 

Schulstandorten ist auch der Einsatz 
von zusätzlichem Verwaltungs- und 
Supportpersonal zu nennen.

▪ Sozialversicherungs-Zuordnungs-
gesetz

Der Österreichische Gemeindebund 
erlaubt sich mitzuteilen, dass zu obig 
angeführtem Gesetzesvorhaben keine 
grundsätzlichen Bedenken bestehen. 
Aus Anlass des aus diesen Maßnahmen 
für die gemeinsame Prüfung der lohn-
abhängigen Abgaben (GPLA) zweifellos 
entstehenden Vollziehungsaufwandes 
ist darauf hinzuweisen, dass die eben-
falls seitens der GPLA durchzuführen-
den Kommunalsteuerprüfungen durch 
den Zusatzaufwand des SV-ZG für die 
Bundesfinanzverwaltung und die Sozi-
alversicherungen nicht beeinträchtigt 
werden dürfen. 

▪ E-Government-Gesetz
Die in Aussicht gestellten Änderun-
gen des gegenständlichen Entwurfes 
ergeben sich grundsätzlich aufgrund 
der notwendigen Umsetzung gemein-
schaftsrechtlicher Vorgaben. Prinzipiell 
bestehen daher seitens des Gemein-
debundes auch keine Bedenken. 

Allerdings muss angemerkt werden, 
dass die Umsetzung des EU-Rechtes 
auch zu einer wesentlichen Weiterent-
wicklung der Bürgerkarte hin zu einem 
umfassenden elektronischen Identi-
tätsnachweis (E-ID) genutzt werden 
soll. 

▪ Gesundheitsreformumsetzungs-
gesetz

Der Österreichische Gemeindebund 
erlaubt sich einleitend festzuhalten, 
dass die in der Art 15a–BVG-Verein-
barung „Zielsteuerung Gesundheit“ 
vorgesehene neue Einrichtung, die 
nun mit dem vorliegenden Gesetzes- 
entwurf umgesetzt werden soll, zur 
Sicherstellung einer gemeindenahen 
Gesundheitsversorgung, auch in der-
zeit medizinisch unterversorgten Re-
gionen, ausdrücklich begrüßt wird. 
Positiv wird von uns auch bewertet, 
dass die Primärversorgungseinheiten 
(PVE) insbesondere die Versorgung an 
den Tagesrandzeiten und an Wochen-

enden sowie die Betreuung von chro-
nisch Kranken verbessern und auch für 
Gesundheitsförderung und Prävention 
zuständig sein sollen. 

Den Zielsetzungen „Sicherstellung der 
Kontinuität der Betreuung insbesonde-
re durch Zusammenarbeit mit anderen 
Versorgungsbereichen“ und insgesamt 
der Entlastung der Krankenhausam-
bulanzen dieses Gesetzesvorhabens 
folgend, erscheint es sinnvoll, öffentli-
chen Krankenanstalten im Vorfeld der 
Genehmigung einer PVE die Möglich-
keit zur Stellungnahme einzuräumen. 

Den vollständigen Text einiger Stellung-
nahmen finden Sie auf unserer Home-
page www.ooegemeindebund.at unter 
Neu und Aktuell.

Stärkster Winter  
seit Jahren
der winter 2016/2017 hat zwar 
spät begonnen, aber tiefe Tempe-
raturen, starke Schneefälle und 
intensiver Eisregen führten unter 
anderem zu einem rekord-Salz-
verbrauch.

Dieser Winter war zwar kein Ex-
tremwinter, berichtet der zustän-
dige Landesrat, Mag. Steinkellner, 
aber einer der stärksten der ver-
gangenen vier Jahre. Allein beim 
Land OÖ standen 550 Winterdienst-
mitarbeiter im Dauereinsatz. Dabei 
wurden 146.500 Arbeitsstunden, 
davon 67.400 Stunden allein im Jän-
ner, geleistet. Das Land verbrauchte 
51.500 Tonnen Streusalz. 

Natürlich hat dieser Winter auch 
den oö Gemeinden alles abver-
langt. An dieser Stelle ein herzliches 
Danke all jenen, die dafür sorgen, 
dass wir auch bei frostigen Tem-
peraturen und heftigem Schneefall  
sicher ans Ziel kommen. 
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oÖ Special-olympics-teilnehmer empfangen

die Special Olympics world winter 
Games wurden heuer im märz im 
steirischen Schladming ausgerich-
tet. unter den 2.700 athletinnen 
und athleten aus 107 Nationen wa-
ren auch zahlreiche Teilnehmer(in-
nen) aus Oberösterreich.

Landeshauptmann Mag. Thomas Stel-
zer hat schon im April rund 60 Athletin-
nen und Athleten aus Oberösterreich 
im Landhaus empfangen und zu ihren 
beeindruckenden Leistungen gratuliert: 
„Oberösterreich ist stolz auf euch. Ich 
gratuliere allen Teilnehmer(inne)n, Me-
daillengewinner(inne)n und bedanke 
mich bei den Trainer(inne)n und Freiwil-
ligen, die unseren Olympionikinnen und 
Olympioniken ein besonderes Erlebnis 
ermöglichten.“ Insgesamt konnten 38 
Medaillen bei den Winterspielen nach 
Oberösterreich geholt werden. 

„Die Special Olympics sind nicht nur 
eine große Sportbewegung, sondern 
auch eine der größten sozialen Bewe-
gungen, die es gibt. Sie sind ein Türöff-
ner für eine bessere Integration, mehr 
Respekt und Akzeptanz von Menschen 

Empfang der oö Athletinnen und Athleten 
der Special Olympics 2017 bei LH Thomas 
Stelzer Fotos: Land OÖ/Stinglmayr

Andreas Treiss (39 Jahre alt, Stocksport-
athlet) und LH Thomas Stelzer

Dana Stiftinger (9 Jahre alt, Silbermedaille 
im Eiskunstlauf) und LH Thomas Stelzer

mit Handicap“, betonte der Landes-
hauptmann in seiner Ansprache. 

Die Disziplinen der Winterspiele wa-
ren neben Alpinem Schilauf, Eiskunst-
lauf, Langlauf, Floorhockey, Floorball, 
Eisschnelllauf, Schneeschuhlauf und 
Snowborden heuer erstmals auch 
Stockschießen.

Die nächsten nationalen Sommerspie-
le finden übrigens in Oberösterreich 
statt. Im Juni 2018 werden diese in 
Sportstätten in Vöcklabruck, am Atter-
see, in Vöcklamarkt und im Raum Linz-
Land ausgetragen.
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e-Government – Vom und für Praktiker

Mag. (FH) Reinhard Haider
E-Government-Beauftragter

des OÖ Gemeindebundes

▪ Digitale Signatur künftig bei 
Volksbegehren im Einsatz

Im Lichte der Neuwahldebatte ge-
winnt auch das Ende 2016 beschlosse-
ne Wahlrechtsänderungsgesetz 2017 
mehr Aufmerksamkeit. Es wurde im 
Bundesgesetz zur Änderung des Bun-
des-Verfassungsgesetzes, der Nati-
onalrats-Wahlordnung und anderen 

Gesetzen ua ein Zentrales Wählerre-
gister geschaffen und die Möglichkeit 
der Unterstützung von Volksbegehren 
unabhängig vom Hauptwohnsitz in 
jedem Gemeindeamt eingeführt. Bei 
Volksbegehren wird in Zukunft auch 
die Digitale Signatur und damit die Un-
terstützung aus der Distanz eine Rolle 
spielen.

Die Eckpunkte des Gesetzes:

Zentrales Wählerregister
Im Bundesministerium für Inneres wird 
es ab dem 1. Jänner 2018 ein zentrales 
Wählerregister („ZeWaeR“) geben, in 
dem die Daten der Wählerevidenzen 
(im Rahmen der Führung dieser Wäh-
lerevidenzen durch die Gemeinden) 
gespeichert werden. Auch Wählerda-
ten für Landtags- und Gemeinderats-
wahlen können darin gespeichert wer-
den. Das Zentrale Wählerregister soll 
insbesondere die administrative Ab-
wicklung von Wahlen, Volksbegehren, 
Volksbefragungen und Volksabstim-
mungen erleichtern. Die Länder und 
Gemeinden können die darin gespei-
cherten Daten als Grundlage für die 
von ihnen anzulegenden Verzeichnisse 
heranziehen.

Unterstützung von Volksbegehren
Künftig können Volksbegehren unab-
hängig vom Hauptwohnsitz in jedem 
Gemeindeamt unterschrieben werden. 

Zusätzlich zur Unterstützung in Papier-
form am Gemeindeamt ist künftig auch 
die Verwendung der Bürgerkarte bzw 
der Handy-Signatur (elektronische Si-
gnatur) und damit eine Unterstützung 
von zu Hause aus möglich. Dies gilt 
sowohl für die Abgabe einer Unterstüt-
zungserklärung zur Einleitung eines 
Volksbegehrens (Einleitungsverfahren) 
als auch für die Unterzeichnung eines 
Volksbegehrens (Eintragungsverfah-
ren). Daher können in Zukunft auch 
Auslandsösterreicherinnen/Auslands- 
österreicher Volksbegehren online mit-
tels elektronischer Signatur unterstüt-
zen.

Adaptierungen im Wahlrecht
Künftig wird die Öffnung und Aus- 
zählung von Wahlkarten nicht von  
der Wahlleiterin/dem Wahlleiter  
alleine, sondern von der gesamten 
Bezirkswahlbehörde durchgeführt, al-
lenfalls unter Beiziehung von Hilfsor-
ganen.

Meine Meinung
„E-Voting“ ist die logische nächste Form 
der Distanzwahl, die ergänzend zusätz-
lich zur Briefwahl wie in vielen anderen 
Ländern auch eingesetzt werden sollte. 
Die ersten Grundlagen dafür wurden 
mit dem Wahlrechtsänderungsgesetz 
2017 geschaffen. Die nächsten Schrit-
te sind eine technische Abklärung und 
die politische Willensbildung.

Kampf gegen illegales Glücksspiel

der kampf gegen das illegale 
Glücksspiel geht nach dem motto 
„illegal ist nicht egal“ unvermindert 
weiter. heuer wurden bereits 375 il-
legale automaten in Oberösterreich 
beschlagnahmt. 

„Der Kampf gegen das illegale Glücks-
spiel geht weiter“, freut sich der für das 
Glücksspielgesetz zuständige Landes-
rat Elmar Podgorschek nach der Bilanz 

der ersten Monate zur Bekämpfung 
des illegalen Glücksspiels. „Österreich-
weit wurden im ersten Quartal bereits 
860 Glücksspielgeräte beschlagnahmt, 
davon alleine in Oberösterreich 375 il-
legale Automaten.“ 

„Betreiber von illegalen Glücksspielau-
tomaten dürfen bei uns keine Chance 
für ihre Machenschaften haben. Illega-
les Glücksspiel hat in Oberösterreich 

nichts zu suchen und muss vehement 
bekämpft werden“, so Podgorschek.

„Die Polizei und Finanzpolizei leisten 
hier wirklich eine hervorragende Ar-
beit gegen das illegale Glücksspiel. Ich 
möchte mich auf diesem Weg bei den 
eingesetzten Beamtinnen und Beam-
ten für ihre wichtige Arbeit bedanken“, 
lobt Podgorschek die bisherige Arbeit 
der letzten Monate.

„Bei Volksbegehren 
wird in Zukunft auch 
die Digitale Signatur 
eine Rolle spielen.“
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Berichte aus dem Brüsselbüro

▪ Reflexionspapier zur sozialen 
Dimension Europas

Die Debatte über die Zukunft Europas 
wird nun auf konkrete Themenberei-
che heruntergebrochen. Mit ihrem 
Ende April veröffentlichten Reflexions-
papier zur sozialen Dimension setzt die 
Kommission die Debatte fort. 

Das 36-seitige Papier liefert einen gu-
ten Überblick über soziale Errungen-
schaften und Disparitäten innerhalb 
der EU und stellt, auf diesem Status 
quo aufbauend, drei Optionen für die 
Zukunft der europäischen Sozialpolitik 
zur Diskussion:
• Begrenzung der sozialen Dimension 

auf den freien Personenverkehr
• Wer mehr im sozialen Bereich tun 

will, tut mehr
• Die EU-27 vertiefen die soziale Di-

mension Europas gemeinsam

Der Aufbau der Fragen orientiert sich 
an der Logik des Weißbuchs zur Zu-
kunft Europas: Konzentration auf den 
Binnenmarkt, Europa der vielen Ge-
schwindigkeiten sowie stärkere Inte- 
gration stehen zur Auswahl, wobei na-
türlich auch hier die Grenzen zwischen 
den unterschiedlichen Optionen ver-
schwimmen können. 

Positiv hervorzuheben ist, dass das 
Reflexionspapier von Anfang an auf 
Deutsch zur Verfügung steht, die darin 
enthaltenen Grafiken und Tabellen er-
möglichen einen Einblick in die unter-
schiedlichen Realitäten der EU28+.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
17-1008_de.htm

▪ AdR bietet Plattform für den 
ländlichen Raum

Die Fachkommission für natürliche 
Ressourcen (NAT) im Ausschuss der 
Regionen bot Anfang Mai zum wieder-
holten Mal eine Plattform für Diskussi-
onen über die Zukunft der ländlichen 
Entwicklung. Im Rahmen eines Semi- 
nartages befassten sich nationale und 
europäische Akteure mit der Zukunft 
des ländlichen Raums nach 2020. Her-
vorzuheben sind insbesondere die Dis-
kussionen über das sogenannte rural 
proofing, also die Frage, wie Bedürf-
nisse des ländlichen Raums bereichs-
übergreifend in die (europäische und 
nationale) Politikgestaltung einfließen 
können. 

http://cor.europa.eu/de/events/Pages/
NAT-Conference-on-RURAL-post-2020.
aspx

Mag. Daniela Fraiß
Leiterin des Brüsseler Büros

des Österreichischen Gemeindebundes

Altbürgermeister
Steinmayr 
verstorben

Am 1. Mai ist LAbg. aD Thaddä-
us Steinmayr, Altbürgermeister 
der Gemeinde St. Ulrich bei Steyr,  
im 96. Lebensjahr verstorben.  
Thaddäus Steinmayr, der mit sei-
nem Konzept der Friedensgemeinde  
St. Ulrich weit über die Landesgren-
zen hinweg bekannt machte, war 
von 1969–1989 Bürgermeister.

Von 1984 bis 1989 gehörte Herr 
LAbg. aD Bgm. aD Thaddäus Stein-
mayr dem Landesausschuss des 
OÖ Gemeindebundes an und war 
Bezirksobmann des Bezirkes Steyr-
Land. 

Wir danken unserem verstorbenen 
Landesausschussmitglied für seinen 
Einsatz und sein Wirken für unsere 
Gemeinden und werden ihm stets 
ein ehrendes Gedenken bewahren.
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männer von morgen

junge männer für eher untypische 
berufe begeistern – das möchte 
lh mag. Thomas Stelzer mit dem 
Projekt „mannsbilder – männer von 
morgen“ erreichen.

Das Projekt „Mannsbilder – Män-
ner von morgen“ bietet männlichen  
Jugendlichen ab zwölf Jahren die Mög-
lichkeit, sich in Kinderbetreuungs-
einrichtungen, Krankenhäusern, Al-
tenheimen und anderen Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen sowie de-
ren Ausbildungsstätten hautnah ein 
Bild von Gesundheits- und Sozialberu-
fen zu machen. Dabei können sie mit 
Männern aus diesen Bereichen direkt 
in Kontakt treten. Sie erhalten Informa-
tionen aus erster Hand, können Fragen 
stellen und in Berufsbilder reinschnup-
pern, die ihnen sonst möglicherweise 
verwehrt geblieben wären.

Landeshauptmann Mag. Thomas  
Stelzer begleitete vor Kurzem eine 
Schülergruppe der NMS 26 Ferdinand 
Hüttner Schule aus Linz beim Schnup-
pern in den Landeskindergarten und 
machte sich so ein Bild des Aktions-
tages: „Auch bei der Kinderbetreuung 
und Erziehung steigt die Nachfrage 
nach männlichen Mitarbeitern. Wir 

müssen aber den jungen Männern 
noch mehr Mut geben, um diese Rol-
lenklischees aufzubrechen. ‚Manns-
bilder – Männer von morgen‘ ist eine 
Chance für junge Männer und viele 
entdecken so ihr Interesse an Gesund-
heits- und Sozialberufen.“

LH Stelzer mit Dr. Richard Schneebauer (Zentrum für Familientherapie und Männer-
beratung) und Dr. Maria-Theresia Müllner (rechts neben LH Stelzer, Leitung des 
Zentrums für Familientherapie und Männerberatung) mit Schülern und Lehrkraft 
der VS 26 Foto: Land OÖ/Schauer

„Die Rückmeldungen der Burschen zei-
gen, wie wertvoll es ist, ihnen diese Er-
fahrungen zu ermöglichen“, freut sich 
Dr. Maria-Theresia Müllner, Leiterin 
des Familientherapie-Zentrums und 
der Männerberatung über den Erfolg 
des Projekts.

Fahrtraining für Personen mit Handicap

mobilität bedeutet unabhängigkeit, 
flexibilität, freiheit und Selbstbe-
stimmung. Gerade für menschen 
mit körperlicher beeinträchtigung 
hat sie daher einen besonders ho-
hen Stellenwert. 

Für diese Personengruppe ist das Au-
tofahren ein wichtiger Bestandteil ih-
rer Lebensqualität, da es den Alltag oft 
erleichtern kann. Aus diesem Grund 
bietet der CLUB MOBIL speziell auf 
die Bedürfnisse zugeschnittene Fahr-
sicherheitskurse an. Ein bedarfsorien-

tiertes Training hilft dabei, gegebene 
Defizite schnell und richtig kompensie-
ren zu können. Auch das richtige Ver-
halten bei Extremsituationen im Stra-
ßenverkehr wird geschult.  

„Menschen mit Behinderungen ha-
ben in ihrem Alltag zahlreiche Hürden 
zu bewältigen. Deshalb freut es mich 
sehr, dass wir durch diese Förderung 
beeinträchtigten Personen einen 
selbstbestimmteren Weg ermöglichen 
können. Das Angebot dieser speziellen 
Trainings ist ein weiterer, wichtiger Teil 
in unserer Verkehrssicherheitsarbeit“, 
unterstreicht Steinkellner abschlie-
ßend.

Im Sinne der 
Verkehrssicherheit 

unterstützt das 
Infrastrukturressort das 
„Training mit Handicap“. 
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Jugendarbeit wichtig für integration

auf Initiative von landeshauptmann 
mag. Thomas Stelzer wurde der Ös-
terreichische Integrationsfonds (ÖIf) 
beauftragt, spezielle wertekurse für 
jugendliche zu entwickeln. das fertige 
konzept wurde ihm nun im rahmen 
der Sitzung des landesjugendbeirats 
am 20. april 2017 übergeben. „Ich 
danke dem ÖIf für ein maßgeschnei-
dertes werkzeug, das der jugendar-
beit nun zur verfügung steht, um Inte-
gration gelingen zu lassen“, brachte er 
es auf den Punkt.

Stelzer würdigte in besonderer Weise 
die Leistungen der oö Jugendorgani-
sationen und Jugendzentren, in denen 
rd 90.000 Jugendliche regelmäßig ihre 
Freizeit verbringen. Eine besondere 
Rolle komme der Jugendarbeit und 
Freizeitpädagogik beim Erlernen des 
Umganges mit gesellschaftlicher Viel-
falt, von interkultureller Kompetenz, 
zu. Für gelungene Integration gibt es 
viele Rezepte. „Eines wirkt sicher“, ist 
Stelzer überzeugt: „Begegnung“. Denn 
dadurch würden mehr Verständnis 
und weniger Vorurteile entstehen und 
diese Begegnungsmöglichkeiten finden 

unsere Kinder und Jugendlichen in den 
vielfältigen Angeboten der offenen und 
verbandlichen Jugendarbeit. 

Damit diese Begegnungen aber auch 
gelingen, braucht es unter anderem 
professionelle Vorarbeit. „Denn es geht 
in der sogenannten Integrationsdebat-
te längst nicht mehr darum, ob, son-
dern WIE wir zusammenleben“, beton-
te Landeshauptmann Stelzer. 

Der ÖIF bietet daher neben den regu-
lären Werte- und Orientierungskursen 
für Flüchtlinge auch ein Spezialformat 
in Form eines eigenen Jugendcurricu-
lums für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge im Alter von 15 bis 18 Jahren 
an, das neben allgemeinen Informatio-
nen zur Integration auf die Bedürfnisse 
von jugendlichen Teilnehmer(inne)n 
zugeschnitten ist und beispielsweise 
vermittelt, wie man zu einer Lehrstel-
le kommt oder seinen Schulabschluss 
nachholt. 

„Die Werte- und Orientierungskurse für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
vermitteln auf interaktive Weise zu den 

wesentlichen Grundwerten unserer Ge-
sellschaft, wie Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, Rechtsstaatlichkeit, 
Meinungsfreiheit und den Wert von  
Bildung, auch Inhalte, die speziell auf 
die Situation von Jugendlichen einge-
hen“, erklärte Gerald Gnasmüller, Leiter  
des Integrationszentrums Oberöster-
reich.

Im neuen Jugendcurriculum liegt der 
Schwerpunkt auf Themen, welche für 
die Integration der jungen Flüchtlinge 
zentral sind: Sprache, Werte, Arbeit 
und Beschäftigung. Die Werte- und 
Orientierungskurse des ÖIF sind auch 
Bestandteil des neuen Integrationsge-
setzes; dort ist festgeschrieben, dass 
zukünftig jeder Flüchtling in Österreich 
an dieser grundlegenden Integrations-
maßnahme teilnimmt.

Weitere Informationen zu Integrations-
angeboten des Landesjugendreferates 
und den Werte- und Orientierungskursen 
finden Sie auf: www.junginooe.at/inte-
gration bzw www.integrationsfonds.at/
wertekurse

Zivilschutz-notfallset für mehr Sicherheit an Schulen

Ein Zivilschutz-Notfallset zur besseren 
Vorbereitung auf Katastrophenfälle er-
hielt die Volksschule St. Florian bei Linz, 
stellvertretend für 400 Pflichtschulen 
in Oberösterreich, von Landesrätin 
Christine Haberlander und OÖ Zivil-
schutz-Präsident NR Michael Hammer 
überreicht. Haberlander und Hammer 
betonten bei der Übergabe die Wichtig-
keit der Krisenvorsorge: „Es ist wichtig, 
jederzeit auf Notfallsituationen vorbe-
reitet zu sein. Dieses Bewusstsein wol-
len wir auch an den Schulen stärken.“

Die Volksschule St. Florian bei Linz ist 
eine von 400 Schulen, die seit Mitte No-
vember das Zivilschutz-Notfallset zum 
vom Land OÖ geförderten Sonderpreis 
bestellte und so ihre Schule sicherer 
machte. Die Förder-Aktion war befris-
tet, Oberösterreichs Schulen können 

das Zivilschutz-Notfallset aber weiter 
beim OÖ Zivilschutz anfordern.

Das Bildungsreferat des Landes OÖ 
unterstützte den OÖ Zivilschutz bei 
dem Projekt „Notfallset“, der damit den 

VS-Direktorin-Stv. Gabriele Stadler, OÖ Zivilschutz Präsident NR Michael Hammer, 
Landesrätin Christine Haberlander und St. Florians Bürgermeister Robert Zeitlinger

Foto: OÖ Zivilschutz

Schulen die Umsetzung eines neuen 
Landesschulrat-Erlasses erleichtern 
will.

Nähere Informationen gibt es auf der 
Homepage www.zivilschutz-ooe.at. 
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das Besondere an meiner Gemeinde ist …
Gemeinde Hinterstoder

Das wunderschöne Seitental im Süden 
Oberösterreichs ist bekannt als El Do-
rado für Wintersportler, Wanderer und 
Kletterer, für Radler und Familien mit 
Kindern. 

In Hinterstoder setzt man schon seit 
Langem auf Nachhaltigkeit und sanften 
Tourismus. Das Dorf ist eines von 29 
Alpendörfern, die sich zu den „Alpine 
Pearls“ zählen dürfen. Wer dieses Label 
führen darf, muss viele Qualitätskriteri-
en erfüllen – insbesondere auch solche, 
die einen Urlaub ohne Verkehrslärm 
und Autoabgase ermöglichen.

Auf den Gipfeln, auf den Almen und im 
Tal: Zwischen 590 und 2.540 Metern 
Seehöhe finden Sportler und Land-
schafts-Genießer in Hinterstoder ein 
ausgedehntes, gut markiertes Wege-
netz und ein vielseitiges Freizeitange-
bot. 

Der Ski-Weltcuport Hinterstoder liegt 
am Fuße der imposanten Gipfelkette 
des Toten Gebirges. Die mächtigen Kalk- 
riesen mit Großem Priel, Spitzmauer 
und Kleinem Priel dienen dem sonni-
gen Stodertal mit seinen idyllischen 
Seitentälern als schützende Kulisse. Ein 
Ort, an dem Freizeitaktivitäten, innere 
Ruhe und Erholung zu finden sind. 

Urlaub ohne Auto
SERVICE wird in Hinterstoder groß ge-
schrieben und man leistet seinen Bei-
trag zur Schonung der Umwelt. Damit 
Sie Urlaub vom Auto machen können, 
steht zusätzlich zum Linienverkehr ein 
individuelles Mobilitätsangebot zur Ver-
fügung. Ein Tälerbus verbindet zwischen 
1. Mai und 26. Oktober das Ortszentrum 
mit dem hinteren Stodertal. Stellen Sie 
Ihr Fahrzeug am kostenlosen Parkplatz 

am Ortseingang ab und fahren Sie ab 
der Haltestelle „Freizeitpark“ gratis mit 
dem Tälerbus. 

Wege in allen Höhen
Wanderer und Bergsteiger erwartet ein 
dichtes Wegenetz in allen Höhenlagen 
und die speziell beschilderte „Rund-
wanderwelt Hinterstoder“ mit 14 Rund-
wanderwegen, acht Infopoints, Kneipp- 
anlage, Aussichtsplattformen und The-
menwegen.

Für Paragleiter werden Kurse, Sonder-
ausbildungen sowie Tandemflüge an-
geboten. 

Sanft mobil lässt sich die faszinierende 
Berg-Landschaft im Sommer mit der 
Kutsche genießen oder beim Mountain-
biken mit eigener Kraft erobern. 

Das Alpineum als modernes, preisge-
kröntes Ausstellungshaus ist zu jeder 
Jahreszeit einen Besuch wert. Sie er-
halten hier Hintergrundinformationen 
über die Vergangenheit des Stodertales, 
die lebensgefährliche Arbeit der Holz-
knechte, die alpinistische Erschließungs-
geschichte des Toten Gebirges und die 
Entwicklung des Skilaufs von seinen An-
fängen bis zum heutigen Weltcup.

Fotos: Heinz Schachner
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Bücher

▪ Vitek/Vitek, Praxishandbuch Bau-
recht, Alles Wissenswerte für Juris-
ten, Sachverständige und Bauunter-
nehmen, MANZ-Verlag, Wien 2017, 
2. Auflage, XVI, 214 Seiten, ISBN: 
978-3-214-17676-1, E 38,– 

Aufgrund der Änderungen, welche sich seit 
der 1. Auflage im Jahr 2009 ergeben haben, 
wurde nun nach aktueller Rechtslage das 
Praxishandbuch Baurecht neu aufgelegt. 
Die Autoren Mag. Claudia Vitek, Rechtsan-
wältin, und Ing. Thomas Vitek, Sachverstän-
diger für Bauwesen, konnten aufgrund ih-
rer Tätigkeit sowohl ihre rechtliche als auch 
technische Erfahrung rund um die Errich-
tung eines Bauvorhabens einfließen lassen.

In diesem Buch werden alle Schritte von 
Beginn (Grunderwerb, Planung) über die 
Errichtung (Baubewilligung und Bau) bis 
zur Fertigstellung und darüber hinaus (Bau-
mängel, Rechtsbehelfe) erläutert und die 
in den einzelnen Phasen zu beachtenden 
Punkte behandelt.

Als Praxishandbuch soll dieses Buch einen 
Leitfaden für alle rechtlichen und techni-
schen Fachleute darstellen, da eine Zu-
sammenarbeit von Jurist und Techniker 
notwendig ist, um Bauprojekte erfolgreich 
abwickeln zu können. Speziell für die Praxis 
ausgearbeitete Checklisten, Tipps, Muster 
und Beispiele sollen alle im Baurecht täti-
gen Personen bei ihrer Arbeit unterstützen.  
 Hae.

▪ Bumberger (Hrsg), Erkenntnisse und 
Beschlüsse des Verwaltungsgerichts-
hofes (VwGH), Administrativrechtli-
cher Teil, Jahrgang 69/2014 – Nr 
18765–19013. Verlag Österreich, 
Wien 2017, 1706 Seiten, geb,  
E 475,-- 

Seit 1. Jänner 2014 ist eine zweistufige 
Verwaltungsgerichtsbarkeit eingerichtet. 
Seither gilt die „neue Verwaltungsgerichts-
barkeit“ begleitet von zahlreichen bis zur 
Unübersichtlichkeit reichenden Übergangs-
bestimmungen. Ein Beispiel ist etwa § 58 
OÖ BauO 1994 (mit Erläuterungen von Neu-

SCHÄXPiR –  
intern.theater- 
festival für  
junges Publikum

von 22. juni bis 1. juli 2017 fin-
det in linz und Oberösterreich zum 
neunten mal das internationale  
Theaterfestival SchäXPIr statt. 

Seit seinem Beginn 2002 hat sich das 
vom Land Oberösterreich initiierte Fes-
tival zu einer national und international 
renommierten Größe im Bereich The-
aterkunst für junges Publikum entwi-
ckelt. SCHÄXPIR bietet innovatives und 
mutiges Theater für junge Menschen. 

Neue und außergewöhnliche Ansätze 
und Spielarten sind das Programm. Am 
Grundsatz, anspruchsvolle und quali-
tativ hochwertige Produktionen zu zei-
gen, hält das Festival seit 2002 fest! 

Das Publikum, das sind bei SCHÄXPIR 
alle Menschen ab zwei Jahren. Egal ob 
als Familie, Schulklasse, mit den Groß-
eltern, Freund(inn)en oder alleine – alle 
sind willkommen! 
 Mü.

Sonderausstellung im Freilichtmuseum 
Sumerauerhof, St. Florian

Die Aktivitäten der über 110 Trach-
tenvereine Oberösterreichs mit über 
10.000 Mitgliedern sind aus unserem 
Festleben nicht mehr wegzudenken. 
Sie gestalten aktiv und mit großem Tra-
ditionsbewusstsein den Festreigen im 
Jahreslauf, widmen sich der Erhaltung 
unserer Traditionen, Tänze, Volkslie-
der, Volksmusik, Trachten und Bräu-
che und geben das Wissen um unsere 
Traditionen an die nächsten Generati-
onen weiter, wobei auf Innovation und 
Fortschritt großer Wert gelegt wird.

Öffnungszeiten: April bis Oktober  
Di–So: 10–12 Uhr, 13–17 Uhr Mü.

Foto: media.dot. grafikdesign & fotografie

hofer, Oberösterreichisches Baurecht, Band 
1, 7. Aufl). Auf Verfassungsebene sei auf den 
neuen Abs 51 des Art 151 B-VG aufmerksam 
gemacht (dazu Faber, Verwaltungsgerichts-
barkeit [2013], S 151–175). Für die – neue 
– Revision versuche man sich zunächst am 
systematischen Register, S 1694/1695, zu 
orientieren, zum Baurecht gibt dieses Re-
gister, S 1687/1688, Auskunft, zur umstrit-
tenen Mindestsicherung S 1691 usw. We-
gen des Umfanges (über 1700 Seiten) des 
Bandes sei die schon in der Besprechung 
des Jahresbandes 2013, OÖ GZ 2016, Folge 
10, S 278, ausgesprochene Empfehlung zur 

Orientierung am systematischen Register 
wiederholt. Die heutige Rechtsmasse ist 
erdrückend! Etwas Abhilfe schafft da die 
vorliegende Rechtsprechungsübersicht! 
Allerdings tut hiebei eine Vergewisserung 
not, ob inzwischen nicht eine Änderung der 
Gesetzeslage erfolgt ist. Eine Änderung im 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz zur 
Beschleunigung insbes großer Infrastruk-
tur-Genehmigungsverfahren regten die 
Landeshauptleute bei ihrer Konferenz im 
Mai 2017 in Alpbach an (sh OÖN 13. Mai 
2017, S 35, Linzer Westring).
 J.D.
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BAURECHT

▪ Baupolizeilicher Auftrag muss hinrei-
chend konkretisiert sein

Ein baupolizeilicher Auftrag muss so be-
stimmt sein, dass er Gegenstand eines 
Vollstreckungsverfahrens sein kann. Es darf 
daher kein Zweifel darüber bestehen, was 
im Detail beseitigt werden soll und es muss 
aus ihm unmittelbar zu entnehmen sein, 
welche Bauteile abzubrechen sind, wobei es 
genügt, dass dies ein Fachkundiger aus dem 
Bescheidspruch entnehmen kann. (VwGH 
4. 11. 2016, 2013/05/0117)

▪ Baubewilligungspflicht nach § 24 
Abs 1 Z 2 OÖ BauO

Eine Baubewilligungspflicht nach § 24 Abs 1 
Z 2 OÖ BauO 1994 besteht bereits bei der 
abstrakten Möglichkeit, dass die projektier-
te bauliche Anlage eine wesentliche Belästi-
gung herbeiführen könnte. Ob eine solche 
wesentliche Belästigung für Menschen tat-
sächlich dann herbeigeführt wird, ist für die 
Frage der Bewilligungspflicht unbeachtlich 
und erst im eigentlichen Baubewilligungs-
verfahren zu prüfen. (VwGH 24. 3. 2014, Ra 
2015/05/0001)

▪ Parteistellung im Baubewilligungsver-
fahren

Das bloße Eigentum an einem Superädifikat 
begründet noch keine Nachbarparteistel-
lung nach § 31 Abs 1 OÖ BauO 1994 im Bau-
bewilligungsverfahren. (VwGH 27. 8. 2014, 
Ro 2014/05/0037)

▪ Stallumbau – Ermittlung der ortsüb-
lich zulässigen Belästigung

Bei einem landwirtschaftlichen Betrieb 
(Stallgebäude), dessen baurechtlicher Kon-
sens einmal erteilt wurde und seither auch 
nicht untergegangen ist, seit längerer Zeit 
dort aber keine Nutztiere mehr gehalten 
werden, ist für die Beurteilung des Ist-Ma-
ßes zu ermitteln, ob bzw in welchem Um-
fang eine Tierhaltung in diesem Gebäude 
nach den dafür maßgeblichen Rechtsvor-
schriften (unter anderem Tierschutzvor-
schriften) zulässig ist und welche Immissi-
onsbelastung aus einer solchen zulässigen 
Tierhaltung resultieren würde. (VwGH 24. 5. 
2016, 2013/05/0212)

▪ Baupolizeilicher Beseitigungsauftrag

Im baupolizeilichen Beseitigungsverfahren 
hat eine Heranziehung des im Verwaltungs-
vollstreckungsverfahren geltenden Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit (§ 2 VVG) 
mangels dessen Anwendbarkeit zu unter-
bleiben. Ebensowenig kommt eine analoge 
Anwendung der Verjährungsbestimmung 

des § 31 VStG in Verfahren betreffend einen 
baupolizeilichen Auftrag infrage. (VwGH 25. 
11. 2014, 2013/06/0089)

▪ Breite von WC-Türen

Nach Punkt 2.5.1 der im OÖ Baurecht der-
zeit verbindlich erklärten OIB-RL 4 (2011) hat 
die Breite der nutzbaren Durchgangslichte 
von Türen grundsätzlich mindestens 80 cm 
zu betragen. WC-Türen sind von dieser Min-
destbreite grundsätzlich nicht erfasst, es sei 
denn, es würde sich um Türen zu barriere-
freien WCs handeln. (Rechtsauskunft des 
Amtes der OÖ Landesregierung vom 24. 4. 
2017, IKD(BauR)-162309/1-2017-Pe)

▪ Lärmschutzwand – Abstandsvor-
schriften

Die baurechtlichen Abstandsvorschriften 
gelten für eine Lärmschutzwand nicht, da 
die entsprechenden Bestimmungen aus-
drücklich nur auf Gebäude und Schutzdä-
cher abstellen. (Rechtsauskunft des Amtes 
der OÖ Landesregierung vom 25. 4. 2017, 
IKD(BauR)-162238/1-2017-Hc/Sch)

▪ Vorlage von Untersuchungsbefunden 
bei Trinkwasserversorgung aus Haus-
brunnen

Nach den baurechtlichen Bestimmungen 
besteht eine Verpflichtung des Eigentü-
mers, die Trinkwasserqualität für Wohnge-
bäude bzw Gebäude, die einem nicht nur 
vorübergehenden Aufenthalt von Men-
schen dienen, laufend überprüfen zu lassen 
(§ 18 OÖ BauTG 2013). Für Gebäude, die vor 
Inkrafttreten des §  23 OÖ BauO 1994 mit  
1. 1. 1995 errichtet wurden, besteht jedoch 
diese Möglichkeit nicht. (Rechtsauskunft 
des Amtes der OÖ Landesregierung vom 
21. 4. 2017, IKD(BauR)-162313/1-2017-Sg/
Neu)

VERWALTUNGSVERFAHREN

▪ Devolutionsantrag – Befangenheit 
des Bürgermeisters im Gemeinderat?

Der bloße Umstand, dass ein Bürgermeis-
ter einen erstinstanzlichen Bescheid nicht 
erlassen und damit letztlich den Devoluti-
onsantrag verursacht hat, vermag für sich 
allein noch keinen Befangenheitsgrund dar-
stellen, es sei denn, es lägen irgendwelche 
sonstigen „wichtigen Gründe“ (zB Freund-
schaft, Feindschaft etc) vor. (VwGH vom  
20. 9. 2012, 2012/06/0107)

▪ Beachtung der Rechtskraft durch 
das Verwaltungsgericht

Auch die Entscheidung eines Verwaltungs-
gerichtes wird mit ihrer Erlassung rechts-

kräftig, wobei alle Parteien eines rechts-
kräftig abgeschlossenen Verfahrens einen 
Rechtsanspruch auf Beachtung dieser ein-
getretenen Rechtskraft haben. Bei der Prü-
fung des Vorliegens einer entschiedenen 
Sache ist auch von einem Verwaltungsge-
richt von einer früheren rechtskräftigen 
Vorentscheidung desselben auszugehen, 
ohne die sachliche Richtigkeit derselben 
nochmals zu überprüfen. (VwGH 24. 5. 
2016, Ra 2016/03/0050)

▪ Wiedereinsetzung (§ 71 AVG) – maß-
gebliche Rechtslage

Zur Beurteilung eines Antrages auf Wieder-
einsetzung ist die Rechtslage heranzuzie-
hen, welche zum Zeitpunkt der allfälligen 
Versäumung der in Rede stehenden Pro-
zesshandlung (zB die Erhebung einer Beru-
fung) in Geltung stand. (VwGH vom 16. 12. 
2016, Ra 2014/02/0150)

PRIVATRECHT

▪ Lichtentzug durch Pflanzen

Die Bestimmung des § 364 Abs 3 ABGB ist 
grundsätzlich auch auf Pflanzungen (hier 
eine Zypressenreihe) anzuwenden, die 
vor Inkrafttreten dieser Bestimmung getä-
tigt wurden. (OGH vom 19. 10. 2016, 1 Ob 
84/16h)

▪ Immission durch Tabakrauch (§ 364 
Abs 2 ABGB)

Der von einer Terrasse auf die darüber 
liegende Wohnung aufsteigende Tabak-
rauch ist nicht als jedenfalls unzulässige 
unmittelbare Zuleitung, sondern als mit-
telbare Geruchsimmission anzusehen 
und daher nur dann unzulässig, wenn sie 
ortsunüblich ist und die ortsübliche Nut-
zung der eigenen Wohnung wesentlich be-
einträchtigt. Dies ist jedenfalls bei einem 
regelmäßig, auch in der Nacht eindrin-
genden intensiv wahrnehmbaren Zigar-
renrauch von insgesamt ca 5,5 Stunden 
täglich der Fall. (OGH vom 16. 11. 2016,  
2 Ob 1/16k)

RAUMORDNUNG

▪ Gemischtes Baugebiet – Vereinsge-
bäude für eine Glaubensgemeinschaft

Die Errichtung eines Vereinsgebäudes für 
eine Glaubensgemeinschaft, die nicht den 
kulturellen Bedürfnissen des betreffenden 
Wohngebiets dient (hier: lediglich 7 von 
95 Mitgliedern wohnen im betreffenden 
Gebiet), ist im „gemischten Baugebiet“ un-
zulässig. (LVwG OÖ vom 11. 1. 2017, LVwG-
151017/11/RK/FE)

Rechtsjournal
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Wertsicherung
Monat Klein- VP I Ø VP II Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø HVPI Baukostenindex Baukostenindex 
 handels- 1958 1958 1966 1976 1986 1996 2000 2005 2010 2015 2015 für Straßenbau für Straßenbau  
 index            (Basis: 2010=100) (Basis: 2015=100)

März 2017 4979,5 657,6 659,7 516,1 294,1 189,2 144,7 137,5 124,4 113,6 102,6 102,94 109,2 101,8 
(endgültig)             (vorläufig) (vorläufig)

April 2017 4989,2 658,8 661,0 517,1 294,6 189,6 144,9 137,8 124,6 113,8 102,8 103,26 110,5 103,0
(vorläufig)             (vorläufig) (vorläufig)

Die oben verwendeten Abkürzungen bedeuten Folgendes:
Kleinhandels- 
index  = Kleinhandelsindex des österreichischen  
  Zentralamtes für Statistik,
  verkettet mit dem Verbraucherpreisindex II
VP I = Verbraucherpreisindex I (1958 = 100)
VP II  = Verbraucherpreisindex II (1958 = 100)
VP 1966  = Verbraucherpreisindex 1966 (1966 = 100)
VP 1976  = Verbraucherpreisindex 1976 (1976 = 100)

VP 1986  = Verbraucherpreisindex 1986 (1986 = 100)
VP 1996  = Verbraucherpreisindex 1996 (1996 = 100)
VP 2000  = Verbraucherpreisindex 2000 (2000 = 100)
VP 2005  = Verbraucherpreisindex 2005 (2005 = 100)
VP 2010  = Verbraucherpreisindex 2010 (2010 = 100)
VP 2015  = Verbraucherpreisindex 2015 (2015 = 100)
HVPI  = Österreichischer Harmonisierter 
  Verbraucherpreisindex 2015 = 100

▪ Entschädigung für Kosten der Bau-
reifmachung

Eine Entschädigung für frustrierte Pla-
nungskosten infolge Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes steht nach § 38  
Abs 1 OÖ ROG nur dann zu, wenn im Zeit-
punkt der getätigten Aufwendungen eine 
für die Baubewilligung erforderliche Bau-
platzbewilligung rechtskräftig war. Davon 
ist nicht auszugehen, wenn die Bauplatzbe-
willigung aufschiebend bedingt erteilt wur-
de, die auferlegten Bedingungen bislang 
aber noch nicht erfüllt bzw eingetreten sind. 
(OGH vom 29. 11. 2016, 6 Ob 144/16v)

BESONDERES  
VERWALTUNGSRECHT

▪ Wasseranschlusspflicht für einen 
Wohnwaggon

Bei einem (etwa 33 m² großen „autarken“) 
Wohnwaggon handelt es sich grundsätzlich 

um ein Gebäude, in welchem bei bestim-
mungsgemäßer Nutzung Trink- und/oder 
Nutzwasser verbraucht wird. Bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen des § 5  
Abs 1 OÖ WVG 2015 (50-m-Bereich; Was-
serbedarf kann befriedigt werden) ist daher 
von einer Wasseranschlusspflicht auszu-
gehen. (Rechtsauskunft des Amtes der OÖ 
Landesregierung 27. 4. 2017, IKD(Gem)-
021448/174-2017-Sg/Vi)

▪ Wasserverband als Gemeindewasser-
versorgungsanlage

Öffentlich ist eine Wasserversorgungsan-
lage dann, wenn der Anschluss und deren 
Leitungsnetz innerhalb ihres Versorgungs-
bereichs und im Rahmen ihrer Leistungs-
fähigkeit allgemein offensteht. Liegt eine  
solche Öffentlichkeit eines Wasserverban-
des vor und werden die Anschluss- und 
Benützungsgebühren durch die Gemeinde 
eingehoben, ist bei Vorliegen der Gemein-
nützigkeit davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um eine Wasserversorgungsanlage 

handelt, derer sich die Gemeinde bedient 
und es besteht daher eine entsprechende 
Wasseranschlusspflicht. (Rechtsauskunft 
des Amtes der OÖ Landesregierung vom 
28. 4. 2017, IKD(Gem)-021448/172-2017-Sg/
Vi)

▪ Begriff des Beherbergungsbetriebes 
im Sinne des Meldegesetzes

Der Begriff des „Beherbergungsbetriebes“ 
im § 1 Abs 3 MeldeG ist weiter als jener der 
gastgewerblichen Beherbergung iSd § 111 
Abs 1 Z 1 GewO. Liegt eine gewerbsmäßi-
ge Beherbergung vor, sind die Kriterien für 
das Vorliegen eines melderechtlichen Be-
herbergungsbetriebes jedenfalls erfüllt. Als 
Beherbergungsbetriebe kommen jedoch 
nicht nur gewerbliche Beherbergungsbe-
triebe (Hotels, Pensionen, Gasthöfe u dgl), 
sondern auch der Privatzimmervermietung 
dienende Unterkunftsstätten und Apparte-
ments in Betracht. (VwGH vom 20. 12. 2016, 
Ro 2014/01/0012)
 Ha.
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